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Inserat

Coronazeit: Es ist 7 Uhr – und keiner ist da!
Museum geschlossen! Exponate und Geschichten bringen wir nach Hause …

Auf Anweisung der Obrigkeit der Firma Birch-
meier sollte die altgediente Stempeluhr ent-
sorgt werden! Doch hat dies ein Mitarbeiter 
mit wachem Geist in letzter Minute verhin-
dert. Erfreulicherweise hat uns Eugen vom 
Sennhof die Uhr für die aktuelle Ausstellung 
«170 Jahre Industrie-History» leihweise zur 
Verfügung gestellt. Vor Einbruch der Coro-
na-Krise konnten die Besucher der Ausstellung 
ihr Kommen im Ortsmuseum mit der Stempel-
uhr bestätigen. Hoffentlich kann dies nach 
den Sommerferien wieder vollzogen werden.
Die Uhr hat in der Vergangenheit vielen Mit-
arbeitenden ihr zu spätes Erscheinen mit ei-
nem «roten Stempel» nachgewiesen. Im Orts-
museum haben wir das «Bussen-Kontroll-
buch» der Firma Birchmeier der Jahre 1940 
bis 1952, darin sind alle verspätet erschie-
nen Personen fein säuberlich notiert. Zudem 
sind auch Bussen verzeichnet für – Plaudern, 
Grobheiten, Dummheiten, Absenzen. Aufge-

führt sind die Namen, Wohnorte, die Stun-
denlöhne und die Gründe für die Bussen. 
So sind viele gängige und weniger bekann-
te Namen verzeichnet mit Ortschaften von 
Bremgarten bis Fislisbach und auch links der 
 Reuss liegende Dörfer. Daraus erkennt man 
die grosse Bedeutung der «Birchmeier Kün-
ten» als Arbeits- und Ausbildungsplatz für die 
ganze Region (1960 noch 200 Beschäftigte). 
Dies seit der Gründung von 1876 bis zur Ge-
schäftsaufgabe anno 1994. 1995 übernahm 
ein mutiger Investor mit gut 30 Mitarbeiten-
den den restlichen Bereich unter dem neuen 
Namen Birchmeier Sprühtechnik in Stetten. 
Mit über 60 Mitarbeitenden werden heute 
wieder erfolgreich neue hochwertige Pro-
dukte hergestellt und verkauft. Ein nächster 
Artikel wird sich der noch bedeutenderen Fir-
ma EGRO in Niederrohrdorf widmen.
 Museumsverein Bellikon, J. Monn,
  ð www.ortsmuseum-bellikon.ch

Stempeluhr der Firma Birchmeier Künten, im Einsatz bis zum Jahr 1971

Erscheinungsdaten
der Berg-Post
Redaktions- Erscheinungs-
schluss Daten

2020

 13. Mai 20. Mai

 3. Juni 10. Juni

 17. Juni 24. Juni

 8. Juli 15. Juli

 29. Juli 5. August

 12. August 19. August

 2. September 9. September

 23. September 30. September

 7. Oktober 14. Oktober

 28. Oktober 4. November

 11. November 18. November

 25. November 2. Dezember

 9. Dezember 16. Dezember

Redaktionsschluss
Bei den Daten des Redaktionsschlus ses 
handelt es sich um den letzten Termin.

Alle Beiträge müssen spätestens um 
10.00 Uhr auf den Gemeindekanzleien 
eintreffen.

Es werden keine Beiträge durch die 
Druckerei direkt entgegengenommen.

Abwesend Anwesend
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Neuer Termin

GV Museumsverein Bellikon

Geschätzte Mitglieder und Sponsoren

Aufgrund der aktuellen Situation um das Coronavirus müssen wir den auf den 13. Mai ver-
schobenen Termin nochmals um einige Wochen verschieben. Neuer Termin ist der 24. Juni 
2020 um 19 Uhr im Ortsmuseum gemäss dem früher zugestellten Programm. 19 Uhr Nacht-
essen, 20 Uhr GV. Anmeldungen bitte bis 17. Juni per Telefon oder Mail.

Für den Vorstand: Präsident Josef Monn / www.ortsmuseum-bellikon.ch

76. Generalversammlung der Damenriege 
Niederrohrdorf
Leider hat die Corona-Pandemie auch auf un-
seren Turnalltag grossen Einfluss. Nicht nur 
das wöchentliche Training fehlt uns, auch 
vermissen wir die Geselligkeit und Kame-
radschaft. 
Daher blicken wir gerne auf das Turnjahr 
2019 zurück, ebenso wie auf unsere General-
versammlung vom 23. Januar 2020.
Die Präsidentin durfte 44 Mitglieder und 15 
Gäste / Mitturnerinnen im Gemeindesaal Nie-
derrohrdorf begrüssen.
Ohne grosse Diskussionen gingen die Trakt-
anden – Wahl Tagespräsidentin / Stimmen-
zähler, Protokoll, Jahresprogramm, Jahres-
rechnung, Jahresbeitrag und Leiterentschä-
digung sowie das Budget – über die Bühne. 
Neu wurde ein Spesenreglement verabschie-
det und die Damenriege erhält nach Jahren 
neue Statuten.
Die Jahresberichte wurden vorgängig den 
Turnerinnen zugestellt. Anhand von zwei Fo-
topräsentationen blickten wir auf ein buntes 
Vereinsjahr zurück. Die Jahresberichte kön-
nen auf unserer Homepage: tvniederrohr-
dorf.ch eingesehen werden.
Erfreulicherweise konnten wir fünf neue Mit-
glieder gewinnen. Leider haben wir drei Aus-
tritte zu verzeichnen (zwei Aktivmitglieder 
und ein Passivmitglied).

Mitgliederbestand 2020:
Mitgliederbestand Damenriege: 
Aktive 40
Turnende Ehrenmitglieder  05
Nichtturnende Ehrenmitglieder 12
Freimitglieder 09
Mitgliederbestand: 66

Im Weiteren haben wir noch acht Passivmit-
glieder, welche einen Gönnerbeitrag bezah-
len. Unsere Fitnessriege umfasst 19 Turne-
rinnen.
In unserer Jugendabteilung turnen viele Kin-
der. Schön, können wir ihnen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung anbieten.

Mitgliederbestand Abteilung Jugend: 
Mädchenriege: 79
Geräteturnen:  45
Kinderturnen:  23
davon 19 Mädchen und 4 Knaben
Mukiturnen: 28 Pärchen

Petra Leutwyler hat sich entschlossen, den 
Vorstand zu verlassen. Erfreulicherweise 
konnten wir mit Fränzi Richner einen Ersatz 
finden. 
Der Vorstand setzt sich dieses Jahr wie folgt 
zusammen:
Präsidentin:  Désirée Hänggi
Kassierin:  Jasmin Haslimeier 
Aktuarin / Technische
Leitung Jugend: Anja Siegrist
Technische Leitung
Damenriege: Céline Schenk
Beisitzerin: Fränzi Richner

Auch bei den Revisorinnen gab es Änderun-
gen. Fränzi Richner und Sabrina Rutz ha-
ben ihr Amt niedergelegt, neu werden Ka-
rin Moor und Stephanie Schmid die Kasse 
prüfen.

Weiter ging es mit dem Traktandum Ehrun-
gen. Die Präsidentin bedankte sich bei allen 

Leiterinnen, Vorstandsmitgliedern und Hel-
fern für ihren unermüdlichen Einsatz.
Im Anschluss wurden die zehn fleissigsten 
Turnerinnen mit einem Präsent ausgezeich-
net. Einige Damen wurden für ihre Mitglied-
schaft oder für ihren Verdienst geehrt:

Jubiläum Mitgliedschaft:
15 Jahre: Anja Siegrist (Aktivmitglied)
20 Jahre: Sibylle Bünzli und Claudia Mullis
 (Aktiv- und Ehrenmitglied)
20 Jahre: Susi Rossi (Aktiv- und Freimitglied)
25 Jahre: Cordula Wehren
 (Aktiv- Freimitglied)
30 Jahre: Barbara Eberle und Sandra Wernli
  (Aktiv- und Ehrenmitglied)
40 Jahre: Klara Schurtenberger
 (Aktiv- und Ehrenmitglied)
75 Jahre: Marti Suter
 (Aktiv- und Ehrenmitglied)

Jubiläum Leiterteam:
25 Jahre: Gaby Fecker

Demission:
Fränzi Richner (Revisorin)
Sabrina Rutz (Revisorin)
Andrea Meier (Leiterin)
Vanessa Moser (Leiterin
Petra Leutwyler (Vorstandsmitglied und Lei-
terin)

Um 20.40 Uhr konnte die Präsidentin die Ge-
neralversammlung schliessen. 

Bei leckerem Essen und guten Gesprächen 
liessen wir den Abend ausklingen.

Leserbriefe

Leserbriefe werden gerne  
veröffentlicht.

Senden Sie das Manuskript an die
Gemeindekanzlei und vergessen Sie 
nicht, Adresse und Telefonnummer
für allfällige Fragen anzugeben.
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Liebe Naturfreundinnen und  
Naturfreunde, liebe Mitglieder  
des NVB, liebe Naturinteressierte

Aufgrund der aktuellen Lage werden alle 
Programmpunkte des NV Bellikon bis und 
mit August 2020 abgesagt. Die Exkursionen 
Bartgeier und Ibisse (Riso Amaro) werden 
2021 wieder programmiert! Für den Rest des 
Kalenderjahres gibt der Vorstand ein neues 
Programm ab 31. August 2020 heraus. Wir 
werden uns entsprechend der aktuellen Lage 
neu orientieren und halten Sie via Homepage  
nvbellikon.ch, Mail und «Berg-Post» auf dem 
aktuellen Stand. 
Wir möchten uns bei Ihnen für die Unannehm-
lichkeiten entschuldigen und melden uns zu 
gegebener Zeit wieder aus der Isolation. Wich-
tige Fragen oder Probleme, welche den Verein 
betreffen können immer noch auf dem telefo-
nischen oder dem Mailweg besprochen wer-
den. Der Vorstand des NV Bellikon 

Auch dieses Jahr ist es bald wieder so weit 
und unser alljährliches Sommerlager der 
Jubla Rohrdorf steht vor der Tür. 
Wir sind schon längst damit beschäftigt, für 
euch ein grossartiges und abwechslungsrei-
ches Lagerprogramm auf die Beine zu stel-
len und hoffen natürlich, dass auch DU die-
ses Jahr wieder dabei bist und mit uns ein 
unvergessliches Lager verbringen wirst. Das 
Lager findet wie üblich in der ersten Wo-
che der Sommerferien statt vom Samstag, 

4. Juli 2020 bis zum Samstag, 11. Juli 2020. 
Dieses Jahr wird das Lager jedoch anstel-
le der üblichen zehn Tage leider nur sieben 
Tage dauern.
Bedauerlicherweise ist aufgrund der momen-
tanen, aussergewöhnlichen Lage noch nicht 
klar, wie oder ob das Lager wie gewohnt 
stattfinden kann. Wir sind jedoch guter Din-
ge, dass unser Lager durchgeführt werden 
kann und bereiten uns genau gleich dar-
auf vor.

Hallo liebe Jublanerinnen und Jublaner

Im Namen des Vorstandes begrüsste die Prä-
sidentin Luzia Mettler alle Teilnehmerinnen. 
Entschuldigt haben sich aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation 32 Mitglieder. Drei 
Landfrauen verstarben im Jahr 2019. Ihnen 
zum Gedenken standen alle für eine Gedenk-
minute auf.
Generalversammlungs-Protokoll, Jahresbe-
richt und Jahresprogramm wurden den Mit-
gliedern per Post zugeschickt. Ausser einem 
Kurs konnten alle Kurse und Anlässe durch-
geführt werden. Diese Angebote waren alle 
ausgebucht.
Kassa- und Revisionsbericht wurden geneh-
migt und anschliessend wurde das interessan-
te Jahresprogramm vorgestellt. Unter www.
landfrauen-niederrohrdorf kann es ange-
schaut werden, bei den meisten Anlässen 

der Landfrauen sind Nichtmitglieder herz-
lich willkommen!
Liliane Renfer hat sich entschieden, den Vor-
stand zu verlassen. Luzia Mettler dankte ihr 
herzlich für ihre grosse und kreative Arbeit 
zugunsten des Landfrauenvereins. Uschi Biffi 
konnte als neues Vorstandsmitglied gewon-
nen werden und wurde mit grossem Applaus 
willkommen geheissen.
Sieben Neumitglieder wurden im Verein auf-
genommen, vier Mitglieder sind ausgetreten. 
Nach dem offiziellen Teil der GV stand wie-
der die «Schoggistängeli»-Tombola auf dem 
Programm. Schöne, farbenfrohe Blumenge-
stecke, welche von Luzia Mettler hergestellt 
wurden, standen für die Gewinnerinnen zur 
Auswahl und weckten Vorfreude auf den 
Frühling.

62. Generalversammlung Landfrauenverein 
Niederrohrdorf am 12. März 2020

Falls du neugierig geworden bist und gerne 
mitkommen willst, dann findest du bereits 
jetzt die Anmeldung und kannst dich sofort 
auf unserer Homepage: jublaro.ch anmel-
den. Alle weiteren Informationen findest du 
ebenfalls auf unserer Homepage oder auch 
direkt bei unserer Lagerleitung: Eric Ziegler, 
eric.ziegler@jublaro.ch oder Rahel Heimgart-
ner, rahel.heimgartner@jublaro.ch. 
 Wir freuen uns auf Dich!
 Euer Jublaro Leitungsteam

* Empf. Brutto-Verkaufspreis, inkl. MwSt., Proce City Profi  Medium, 1,2 Benzin, 81 kW, CHF 19ʼ677.–, abzgl. Flottenrabatt (18%) von CHF 3ʼ542.– = CHF 16ʼ135.– und abzgl. Lagerwagenprämie CHF 1ʼ000.– = CHF 15ʼ135.–. Ø Verbr. 7,7 l/100 km, CO₂ 174 g/km. Abgebildetes Modell: Empf. Brutto-Verkaufspreis, inkl. MwSt., Proace 
City Active Medium, 1,2 Benzin, 81 kW, CHF 24ʼ340.–, abzgl. Flottenrabatt (18%) von 4ʼ381.– = CHF 19ʼ959.– und abzgl. Lagerwagenprämie CHF 1ʼ000.– = 18ʼ959.–. Ø Verbr. 7,7 l/100 km, CO₂ 174 g/km. (Nur gültig für Firmenkunden in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Nicht kumulierbar mit weiteren Cash-Prämien). 
Die Verkaufsaktionen sind gültig für Vertragsabschlüsse mit Inverkehrsetzung vom 1. Mai 2020 bis 30. Juni 2020 oder bis auf Widerruf. Abbildung zeigt aufpreispfl ichtige Optionen.

Der neue Toyota PROACE CITY

Der Lieferwagen für Ihre Bedürfnisse.
Jetzt mit CHF 1000.- Lagerprämie!*

Toyota
Professional

4,7 m4,4 m

Reklame Farbins BP.indd   2 23.04.20   15:28
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ABGESAGT

Trio Cantique – Klassik
Samstag, 16. Mai 2020, 20.15 Uhr, Zähnteschüür Oberrohrdorf

(Verschiebedatum: Samstag, 15. Mai 2021)

Melodien aus der französischen Oper und 
Operette, virtuose Klavierstücke, dazu 
französische Liebeslieder aus der Spätro-
mantik von Claude Debussy, Gabriel 
 Fauré und Camille Saint-Saëns werden 
die Zuhörer erfreuen. Als besonderer Le-
ckerbissen – da selten aufgeführt – bietet 
das Trio Cantique feurige Duette nach 
spanischen Tänzen von Paul Lacôme.

Das Trio Cantique wurde von den Sänge-
rinnen Susanne Mathys und Isabelle 
Gichtbrock sowie der Pianistin Eleonora 
Em ins Leben gerufen. Alle drei Musike-
rinnen sind in der Zürichseeregion zu 
Hause. Schwerpunkt des gemeinsamen 
musikalischen Schaffens ist die Duett- 
Literatur für zwei Frauenstimmen und Kla-
vier. Die Programme werden gekonnt 
durch rezitierte Texte ergänzt. Der Zuhö-
rer empfindet so noch besser die Ver-
knüpfung der beiden Welten: die Welt der 
Literatur und die Welt der Musik.

Mehr Infos unter:
 www.zaehnteschuer.ch

Senioren-Jassen 
im Gemeindesaal
Die Pro Senectute hat das Senioren-Jassen 
von Mittwoch, 13. Mai und 27. Mai 2020 
wegen der Corona-Krise abgesagt.

Die Kulturkommission 
Oberrohrdorf freut sich 
auf neue Mitglieder!
Wir sind ein Team aus aktuell fünf Personen 
und treffen uns ungefähr einmal im Monat, 
um Ausstellungen und Anlässe zu planen. 
Gemeinsam durften wir viele interessante 
und schöne Veranstaltungen auf die Beine 
stellen und blicken mit einem glücklichen 
Lächeln darauf zurück. Für die Zukunft freu-
en wir uns auf neue Mitglieder, die mit uns 
gemeinsam die Kultur der Zukunft im Dorf 
fördern und gestalten wollen. Jeder ist will-
kommen, der sich begeistert einsetzen 
möchte. 

Bei Interesse bitte melden bei:
Romi Sugaya 
Cholacherstrasse 33, Oberrohrdorf
Telefon: 056 496 31 22
E-Mail: info@zaehnteschuer.ch
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Machen Sie 
Träume wahr! 

Die Stiftung Kinderhilfe 
Sternschnuppe erfüllt Herzens-
wünsche von Kindern mit einer 
Krankheit, Behinderung oder 
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank 
für Ihre Spende!

CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch
CH47 0900 0000 8002 0400 1
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Rundwanderung um Bellikon
Diese Route meidet vielbefahrene Strassen 
und bevorzugt Wege ohne Hartbelag. Sie ver-
läuft meist ausserhalb des Siedlungsgebiets, 
oft mit Aussicht. Die Beschreibung besteht 
nicht immer aus ganzen Sätzen, sondern ist 
oft im «Telegrammstil» verfasst. Die Seiten-
zahlen in Klammern verweisen auf das Buch 
«Bellikon. Damals und heute 2003».
Start beim Kreisel, Postautohaltestelle Rich-
tung Baden. Dorfstrasse hinauf, am alten 
Schulhaus vorbei (jetzt Ortsmuseum, S. 103). 
Nach Kurve, bei Abzweigung Paradiesstrasse, 
Bruchsteinmauer an Neubau, aus Moränen-
material (S. 14–15). Beim VOLG abzweigen 
in Schützenstrasse. Links Riegelhaus (es gibt 
nur zwei). Bei der Kurve endete das Dorf, bis 
1969–1970 rechts die 2 x 8 Reihenhäuser ge-
baut wurden (S. 231). Nur zwei sehen noch 
aus wie damals. Beim Kindergarten neuer 
Strassenname: Die Obere Hasenbergstrasse 
führt hinaus zur weiten Aussicht auf Reusstal 
und Alpen. Panoramatafel nach 200 m. Eini-
ge Schritte weiter Wiesenpfad rechts hinab 
zur Unteren Hasenbergstrasse. Dort an der 
Gartenböschung links bemerkenswerte auf-
gerichtete Steine (Granite und rötliche Por-
phyre). Einige Meter nach links, dann rechts 
hinunter zur Mutschellenstrasse, diese über-
queren. Weiter zum Anfang der Holzschnit-

zelbahn, die in weitem Bogen um die Reha-
klinik herumführt. Nach wenigen Schritten 
links dreiköpfige Weide, die Ruten wurden 
früher abgeschnitten für Flechtwerk. Wir ver-
lassen die Piste für einen Abstecher ins Tobel. 
28 und 35 Stufen bis zum Bach. Der einzige 
in Bellikon mit einem bequemen Weg längs 
dem natürlichen Bachbett. Am linken Ufer 
bis zur dritten Brücke. Hinüber zum Zaun des 
Rehaklinik-Areals. Die Tür ist nicht geschlos-
sen; ein breiter Weg mit Lehrtafeln und Ru-
hebank führt hinauf zur Holzschnitzelbahn. 
Diese endet an der Küntenerstrasse kurz un-
terhalb des Kreisels. Nun folgt der nördliche 
Teil des Rundgangs: Auf dem bergseitigen 
Trottoir am Schloss (S. 46 bis 55) vorbei zur 
Treppe der Terrassenhaus-Siedlung «Schloss-
berg» (S. 226 und 232). Durch Lücke ober-
halb des untersten Blocks hinaus. Kiesstrasse 
durch Landwirtschaftsgebiet zum nächsten 
Bach. Dort «wilde» Feuerstelle mit improvi-
sierten Sitzgelegenheiten. Bachverbauung 
mit Eisenbetonstufe. Kalkausscheidungen ha-
ben kleinen Kegel gebildet, mit Algen über-
zogen (Überdüngung!). Hinauf zum Dorf-
teil Hausen entweder auf der Strasse, oder 
am südseitigen Waldrand auf einem kaum 
sichtbaren Trampelpfad. Hausen durchque-
ren auf der verkehrsberuhigten Hauserstra-

sse, vorbei an einem Riegelhaus (S. 221) und 
an der vorbildlichen Siedlung «Im Blüem-
ler» (S. 233 oben). Abzweigen in die Reser-
voirstrasse, von dieser bald rechts weg in die 
Robert-Blum-Strasse. Tafel erinnert an den 
Komponisten (S. 110 bis 113). Nach den letz-
ten Häusern rechts Fussweg zum Schulhaus. 
Dort origineller moderner Brunnen. Am Ende 
der Schulhausstrasse nochmals Aussicht. Hin-
unter zur Schützenstrasse – VOLG – Kreisel.
Länge der ganzen beschriebenen Strecke: 4,3 
km, Höhenunterschied auf/ab je 125 m
Wanderzeit ohne Aufenthalte und Besichti-
gungen: 1½ Stunden
Abkürzungsmöglichkeiten: Tobel weglassen. 
Hausen weglassen, also nach Durchquerung 
der Schlossberg-Siedlung rechts hinauf zur 
Dorfstrasse – Schulhausstrasse.
Jetzt blühen hoffentlich noch einige Obst-
bäume und die Rapsfelder. Wählen Sie aber 
vor allem einen Tag mit klarer Alpensicht! Ich 
hoffe, sie lernen auf dieser Runde Orte ken-
nen, wo Sie noch nie waren. Ich selber woh-
ne seit 1969 hier und habe manches erst in 
den letzten Jahren entdeckt!

Guido Wähli
Pensionierter Kantonsschullehrer
Seit etwa 40 Jahren Reise- und Wanderleiter

L E S E R B R I E F E

Antwort auf den Leserbrief von Herrn Christof Merkli 
zu «Anton Gunzinger’s Computer rechnen richtig»
Den Gipfel der Verwirrtheit erreichte um-
gekehrt ich, als ich in der raffinierten Gun-
zinger-Kritik von Herrn Christof Merkli nur 
schon diese erste von seinen fünf Überlegun-
gen las: «Erstens: Ich habe bei den Zahlen 
zur Photovoltaik fatalerweise die täglichen 
Nachtstunden und die Bewölkung vom Ener-
gieertrag subtrahiert.» Christof Merkli denkt 
doch wohl nicht im Ernst, dass Anton Gunzin-

ger – Unternehmer und ETH-Professor  (Ma-
cher und analysierender Denker!) –  mit ei-
nem entsprechenden Tag- und Nacht-Denken 
seine Überlegungen für eine Energiewende 
mit Zukunft vorstellen könnte.
Sein Buch «Kraftwerk Schweiz» zu lesen, wäre 
für viele eben jetzt möglich. Nur schon die Seite 
180: «Nehmen wir den schlimmsten Fall, einen 
sonnigen Pfingstmontag, die meisten Leute 

sind in der Badi, kaum jemand arbeitet, die Ma-
schinen in den Fabriken stehen still, im ganzen 
Land wird fast keine Energie verbraucht …»
Spannend und faszinierend ist es, so zu ver-
schiedenen Szenarien zu lesen,  wirklich «auf-
zulesen», mitzudenken, neue Erkenntnisse 
zu gewinnen. Jetzt in der Verwirrung. Auf 
Pfingsten hin. Ja, wo kämen wir da hin, im 
Kopf, im Geist.  Werner Marti

FA S T E N W O C H E  – S C H O N  A N G E M E L D E T ?
bremgartenstrasse 3, 5443 niederrohrdorf
fon 056 496 56 55, www.gesundheit-moser.ch

Inserat

Der direkte Draht
                     zum Inserat
Telefon 056 491 13 28 
E-Mail: sekretariat@reussbote.ch
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Sanierungsstart am 14. April 2020 für die Kantonsstrassen 
in Niederrohrdorf, Beginn der Arbeiten Oberrohrdorf im Herbst 2020
Nach über zehn Jahren Planung und Bewilligungsverfahren wer-
den am 14. April 2020 die Arbeiten an der Bremgartenstrasse und 
Oberdorfstrasse in Niederrohdorf gestartet. Mit den Arbeiten an 
der Badenerstrasse und Ringstrasse in Oberrohrdorf soll dann 
im Herbst 2020 begonnen werden. Die gesamte Bauzeit beträgt 
rund 26 Monate und die Kosten belaufen sich auf insgesamt 
18 Mio. Franken.

Die Bauarbeiten für die Sanierung und den Ausbau der Kantonsstras-
sen in Niederrohrdorf und Oberrohrdorf starten am 14. April 2020 
mit den Vorarbeiten. Die Hauptarbeiten beginnen Anfang Mai 2020. 
Um die bereits genehmigten Projekte in Oberrohrdorf und Nieder-
rohrdorf möglichst rasch auszuführen, wurde eine nicht gestaffel-
te Realisierung geprüft. Ziel war eine möglichst schnelle Ausfüh-
rung und kurze Behinderungen für den Individualverkehr und den 
öffentlichen Verkehr zu garantieren. Die Abteilung Tiefbau hat sich 
mit den Gemeinderäten und Betreibern der Busbetriebe auf folgen-
des Vorgehen geeinigt: 

•  Phase 1 (6 Monate): Kreisel Gemeindehaus, Bushaltestellen Wel-
schland und Oberdorfstrasse in Niederrohrdorf

•  Phase 2 (9 Monate): Kreisel Busslingerstrasse sowie erster Teil 
der Badenerstrasse in Oberrohrdorf, Bremgartenstrasse zwischen 
Gemeindehaus und Welschland und Oberdorfstrasse in Nieder-
rohrdorf

•  Phase 3 (7 Monate): Ringstrasse sowie ein zweiter Teil der Badener-
strasse in Oberrohrdorf und ein weiterer Teil der Oberdorfstrasse 
in Niederrohrdorf

•  Phase 4 (4 Monate): letzter Teil der Badenerstrasse in Oberrohrdorf

•  Die Deckbeläge werden während der verkehrsarmen Zeit in den 
Sommerferien 2022 eingebaut.

Gemäss Verkehrssimulationen entstehen, je nach Bauphase und Fahr-
trichtung, Verzögerungen für den Individualverkehr von bis zu sieben, 
für den öffentlichen Verkehr von bis zu sechs Minuten.

Anpassungen am Busfahrplan
Um die Behinderungen zu minimieren sind verschiedene Massnah-
men vorgesehen, zum Beispiel ist für die Realisierung des Kreisels in 
Niederrohrdorf eine zweispurige Verkehrsführung geplant und für die 
Realisierung der Ringstrasse in Oberrohrdorf ein Einbahnverkehr vor-
geschrieben. Mit Einsatz von Verkehrsdienst an neuralgischen Stellen 
sowie mithilfe einer eigens eingerichteten Verkehrsleitstelle (die auf der 
Basis von Verkehrsüberwachung mit Videoaufnahmen die Lichtsigna-
len steuert) wird während der Stosszeiten der Verkehr unterstützt. Zum 
Schutz der angrenzenden Quartiere vor Schleichverkehr werden teilwei-
se Fahrverbote für den Durchgangsverkehr verfügt. Auf allen betroffe-
nen Buslinien werden Fahrplananpassungen vorgenommen. Als wich-
tigste Massnahme wird die Linie 321 Baden − Niederrohrdorf − Belli-
kon im 30-Minuten-Takt von Bellikon nach Berikon − Widen verlängert. 

Die Arbeiten, die unter der Leitung der Ingenieurbüros Steinmann In-
genieure und Planer AG, Brugg, und Meiler, Huguenin Ingenieure und 
Planer AG, Spreitenbach, ausgeführt werden, werden am 14. April 
2020 von der Notter AG, Wohlen, in Angriff genommen. Die Kosten 
für Sanierung und Ausbau der Kantonsstrassen sowie Werkleitungen 
belaufen sich rund 18 Millionen Franken. Die am Bau Beteiligten ken-
nen die Anordnungen des Bundesamtes für Gesundheit zu Covid-19 
(Hygiene, Mindestabstand usw.) und halten diese ein.

Bundesbeträge durch Agglomerationsprogramm
Die Projekte für die Sanierung der Ring- und Badenerstrasse in Ober-
rohrdorf und der Bremgarten- und Oberdorfstrasse in Niederrohr-
dorf wurden 2008 und 2009 mit der Erarbeitung von sogenannten 
Betriebs- und Gestaltungskonzepten (BGK) gestartet. Auf der Basis 
der BGK wurden anschliessend Strassenbauprojekte erarbeitet, die 
in Oberrohrdorf auf den Abschnitten Hochstrasse und Staretschwil 
bereits realisiert wurden.
Die Abschnitte der Badener- und Ringstrasse in Oberrohrdorf liegen 
seit 2014, respektive 2016, die Abschnitte Bremgartenstrasse und 
Oberdorfstrasse in Niederrohrdorf seit 2015 genehmigt vor. Die Vor-
haben, die Bestandteil des Agglomerationsprogrammes 3. Generation 
sind, haben eine Verzögerung durch dessen Genehmigung erfahren.

Zebra AG, Planung & Design, Garten & Pool, Römerweg 7, 5443 Niederrohrdorf, Telefon 056 496 07 07, www.zebrapool.ch

Schattenspiel – für lauschige Oasen
Ob Sonnen- oder Sicht-
schutz: Mit unseren massge-
schneiderten, aufrollbaren 
Sonnensegeln erhalten Sie 
Schatten in seiner schönsten 
Form. Und im Handumdre-
hen. Für Flächen bis 60 m2.  
Einzigartiges vom Profi. 

Inserat
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Rückerstattungen SBB-Tageskarten  
der Gemeinden 
Die aktuelle Corona-Krise hat grossen Einfluss auf das Leben in der Schweiz, resp. auf das 
Leben auf der ganzen Welt. Unter anderem spüren dies die Gemeinden auch durch den 
stark rückläufigen, resp. total eingebrochenen Umsatz bei den Verkäufen der SBB-Gemein-
de-Tageskarten. 

Eine Rückgabe von Tageskarten durch die Gemeinden an die SBB/ÖV-Branche ist nicht 
möglich, d. h. Tageskarten-Sets mit laufender Gültigkeit können nicht durch die Gemein-
den an die SBB retourniert oder verlängert werden. Mit dem Kauf der Tageskarten über-
nimmt die jeweilige Gemeinde Rechte und Pflichten und somit auch das finanzielle Risiko. 

Die Gemeinderäte Bellikon, Künten, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil und Stet-
ten haben aufgrund der ausserordentlichen Situation unter dem Titel «Bleiben Sie zu Hau-
se» entschieden, dass gegenüber der Bevölkerung – im Gegensatz zur SBB – Kulanz ge-
zeigt werden soll. Daher können Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Bellikon, 
Künten, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf, Remetschwil und Stetten die bereits gekauften 
SBB-Tageskarten der Gemeinde Niederrohrdorf, Abteilung Einwohnerdienste, retournie-
ren, wobei ihnen der gesamte Kaufpreis zurückerstattet wird. Die jeweiligen Gemeinden 
tragen den daraus resultierenden Minderertrag vollumfänglich.

Betroffen von dieser Rückerstattungs-Aktion sind vorderhand Tageskarten, welche im Zeit-
raum 16. März 2020 bis Ende Mai 2020 Gültigkeit haben. Sollte sich zeigen, dass die aus-
serordenliche Situation auch noch im Monat Juni anhält, werden die betroffenen Gemein-
deräte erneut entscheiden und informieren.

Impressum Berg-Post
Die Berg-Powst erscheint zweimal im Monat 
und wird in alle Haushaltungen in Bellikon, 
Niederrohrdorf, Oberrohrdorf-Staretschwil 
und Remetschwil zugestellt.
Auflage: 5800 Exemplare.

Redaktionen
Gemeindekanzlei 5454 Bellikon 
Tel. 056 485 83 83/Fax 056 485 83 88 
E-Mail: gemeindeverwaltung@bellikon.ch

Gemeindekanzlei 5443 Niederrohrdorf 
Tel. 056 485 66 00/Fax 056 485 66 09 
E-Mail: gemeindekanzlei@niederrohrdorf.ch

Gemeindekanzlei 5452 Oberrohrdorf 
Tel. 056 485 77 00/Fax 056 485 77 01 
E-Mail: gemeindekanzlei@oberrohrdorf.ch

Gemeindekanzlei 5453 Remetschwil 
Tel. 056 485 84 00/Fax 056 485 84 01 
E-Mail: gemeindekanzlei@remetschwil.ch

Druck
«Reussbote», Druckerei Nüssli AG 
5507 Mellingen
Tel. 056 491 13 28/Fax 056 470 66 75

Inseratannahme
«Reussbote», Druckerei Nüssli AG
5507 Mellingen
Tel. 056 491 13 28/Fax 056 470 66 75
E-Mail: inserate@reussbote.ch

Inseratpreise
1-spaltige Millimeterzeile 66 Rp.
Reklame T1 78 Rp. / T2 104 Rp.
zuzüglich 7,7% Mehrwertsteuer

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:
Mittwoch, 13. Mai 2020

Alle Beiträge müssen spätestens um 
10.00 Uhr auf den Gemeindekanzleien 
eintreffen.

Es werden keine Beiträge durch die 
Druckerei direkt entgegengenommen.

 R O H R D O R F E R B E R G  A M T L I C H E  A N Z E I G E N

Darum helfen wir Betroffenen und Angehörigen,  
mit Krebs zu leben. Indem wir informieren, unter- 
stützen und begleiten. 

Krebs ist es egal, 
wer du bist.
Uns aber nicht.

Mehr auf krebsliga.ch

Hilf uns 
beim 

Helfen. 
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Mein Flohmärt-Text für die Berg-Post

 Die Preise verstehen sich pro Erscheinen und inkl. 8 % Mehrwertsteuer

 Erscheinungsweise: ❏ 1mal      ❏ 2mal      ❏ 3mal      ❏  _ mal      

 Gewünschte Rubrik: ❏ zu verschenken ❏ zu verkaufen ❏ gesucht
  ❏ Automärt privat ❏ Computer ❏ Diverses

 Datum/Unterschrift:

Berg-Post Märt

Name/Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

✃

Setzen Sie in jedes Häuschen des Textfeldes  einen 
Buchstaben oder ein Satz zeichen (Zwischenraum leer-
lassen), und schon sehen Sie, wie wenig Ihr Inserat pro 
Erscheinen kostet.

Berg-Post Märt
steht nur für Inserate mit privatem Charakter zur Ver-
fügung.

Aufträge werden nur gegen Barzahlung ausgeführt. 
Stecken Sie den Inseratetext zusammen mit dem Geld 
in einen Umschlag und senden Sie ihn bitte einge-
schrieben an nebenstehende Adresse.

Druckerei Nüssli AG
Bahnhofstrasse 37
5507 Mellingen
Telefon 056 491 13 28
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Kommunale Verschiebungen infolge Coronavirus: 
Abstimmung und Gemeindeversammlungen
• Urnenabstimmung vom 17. Mai 2020 auf den 27. September 2020 verschoben
• Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 2020 auf den 19. November 2020
• Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2020 auf noch unbestimmte Zeit

In der «Berg-Post» vom 11. März 2020 wurde publiziert, dass am Sonntag, 17. Mai 2020 die 
kommunale Urnenabstimmung für die Genehmigung des Verpflichtungskredites von brutto 
Fr. 185 000.– für den Neubau einer Sammelstelle bei der Rütimatt stattfindet. Der Bundes- 
bzw. Regierungsrat hat aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus entschieden, 
die eidgenössischen und kantonalen Volksabstimmungen vom 17. Mai 2020 zu verschieben. 

Daraufhin hat auch der Gemeinderat Bellikon entschieden, die kommunale Abstimmung für 
die Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto Fr. 185 000.– für den Neubau einer 
Sammelstelle bei der Rütimatt ebenfalls zu verschieben. Die Urnenabstimmung wird auf den 
nächsten kantonalen Abstimmungstermin vom Sonntag, 27. September 2020 verschoben. 

Sollte der Aargauer Regierungsrat für seine kantonalen Volksabstimmungen einen früheren 
Abstimmungstermin festlegen, wird der vorstehende Zeitpunkt der Urnenabstimmung noch-
mals geprüft und allenfalls angepasst.

Neben der Verschiebung der Urnenabstimmung hat der Gemeinderat Bellikon auch die Ge-
meindeversammlungen verschoben. Die Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 
2020 wird auf die November Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2020 ver-
schoben.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2020 ist auf unbestimmte Zeit verscho-
ben worden. Der Gemeinderat wird nach Verbesserung der aktuellen Lage einen neuen Ter-
min festlegen und diesen öffentlich in der «Berg-Post» publizieren.

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die Gemeindekanzlei telefonisch (056 485 83 83) 
gerne zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis.
 Gemeinderat Bellikon

Beginn der Bauarbeiten  
an der Badenerstrasse K 411
Die Bauarbeiten für die Realisierung des Einfahrtstors unmittelbar vor der Dorfeinfahrt aus 
Richtung Remetschwil sowie der separaten Abbiegespur in das Quartier Schlossberg werden 
ab 4. Mai 2020 in Angriff genommen. Im selben Zuge erfolgen im Bereich Abbiegespur Schloss-
berg und Schlossbergkurve Werkleitungserneuerungen und eine Belagssanierung mit lärmar-
mem Belag. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 2020.

Die Verkehrsführung auf der Badenerstrasse erfolgt einspurig an der Baustelle vorbei, der 
Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage gesteuert. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden 
grundsätzlich aufrechterhalten. Sollte dies vorübergehend nicht möglich sein, werden die be-
troffenen Anwohner frühzeitig informiert.

Die Bauleitung dankt im Namen der Bauherrschaften für Ihr Verständnis.

Scheidegger + Partner AG, Baden, Roman Schenker

Baugesuche
Publikation und öffentliche Auflage

Bauherr:  Thommen Andreas und 
Alida, Im Blüemler 3 
5454 Bellikon

Bauobjekt:  Überdachung Sitzplatz
Baustelle:  Parzelle Nr. 576 

Im Blüemler 3

Bauherr:  Stettler Erich und Daniela 
Gyrenstrasse 6 
8967 Widen

Bauobjekt:  Umbau Wohnhaus 
Ersatzbau Scheune 
(Anbau Dreifamilienhaus)

Baustelle:  Parzelle Nr. 51 
Badenerstrasse 6

Bauherr:  Gadient Benno 
Vreniken 16 
5454 Bellikon

Bauobjekt:  Luft/Wasser-Wärmepumpe 
(Aussenaufstellung)

Baustelle:  Parzelle Nr. 555 
Vreniken 16

Öffentliche Auflage:
Die Baugesuchsakten können vom 30. April 
bis 29. Mai 2020 in der Gemeindekanzlei ein-
gesehen werden.

Einwendungen:
Allfällige Einwendungen sind innerhalb der 
Auflagefrist schriftlich an den Gemeinderat 
Bellikon einzureichen. Sie haben einen An-
trag und eine Begründung zu enthalten. Zu 
Einwendungen legitimiert ist nur, wer ein 
schutzwürdiges eigenes Interesse geltend 
machen kann.

 Der Gemeinderat

Veranstaltungskalender 
Bellikon
Aufgrund der aktuellen Lage wird nach wie 
vor kein Veranstaltungskalender aufgeschal-
tet. 

Abgesagte Anlässe werden nicht aufgeführt, 
da öffentliche Veranstaltungen wie auch Ver-
einsanlässe aufgrund der Corona-Pandemie 
nach wie vor verboten sind. Erkundigen Sie 
sich im Bedarfsfall direkt bei der entspre-
chenden Organisation bzw. Verein über eine 
allfällige Durchführung oder Absage. 

Werbung bringt Erfolg. 
Am richtigen Ort noch mehr!

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Rohrdorferberg 1 – 15
Bellikon 17 – 19
Niederrohrdorf 20 – 22
Oberrohrdorf 23 – 28
Remetschwil 29 – 31

GZA   5507 Mellingen Nr. 5   19. März 2014
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Vollautomatische wassermengen-
gesteuerte Entkalkungsanlage

Typ Aqua-Star N 60 – 120

Verhindert Kalkablagerungen,
Energieverluste und

unnötigen Waschmittelverbrauch

A. + P. Seiler AG, Hübelgass 1
5453 Busslingen, Tel. 056 470 15 82
www.sap-wassertechnik.ch
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A. + P. Seiler AG, Hübelgass 1
5453 Busslingen, Tel. 056 470 15 82
www.sap-wassertechnik.ch
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Generalversammlung Männerriege Niederrohrdorf 
vom 24. Januar 2014

Im Zentrum Gut Hirt konnte Präsident Heinz 
Vogler 32 stimmberechtigte Mitglieder und 
sieben Gäste zur 61. GV begrüssen. Sei-
nen Jahresbericht stellte er unter das Mot-
to «So gewinnt man Freunde». Er bedank-
te sich bei den Mitgliedern, dem Vorstand, 
den turnenden Vereinen sowie den Behör-
den für den Einsatz und das Wohlwollen, 
welches er im vergangenen Jahr für seine 
Anliegen erfahren konnte. Nicht vergessen 
möchte er die grosszügige Sponsorentätig-
keit vieler Mitglieder und Sympathisanten. 
Seine Ausführungen wie auch das Protokoll 
der letzten GV wurden einstimmig gutge-
heissen. Die Jahresabrechnung mit Vermö-
gensaufstellung wies einen kleineren Ver-
lust auf als ursprünglich vorgesehen. Die 
Mitglieder- und Reisebeiträge konnten auf 
gleicher Höhe belassen werden. Das von 
Kassier Werner Gutzler präsentierte Bud-
get dürfte für das neue Vereinsjahr wie-
der ein schwarzes Ergebnis aufweisen. Auf 
Empfehlung der Revisoren erfolgte auch in 
diesem Fall Zustimmung.
Die Geschehnisse des vergangenen Ver-
einsjahres erläuterte Oberturner Carlo Bif-
fi in gewohnt flüssiger und humorvoller 
Manier. Zwei Ereignisse hob er aus dem 
reich befrachteten Jahresprogramm her-
vor: Die Rückschau auf die durch den Prä-
sidenten organisierte Reise mit den Part-
nerinnen an die Bauernolympiade im Em-
mental rief diesen gelungenen Event 
nochmals in beste Erinnerung. Natür-
lich war die Turnshow unter dem Motto 
«@alp» im November ein Highlight und 
verlangte einen ausserordentlichen Einsatz 
von allen Beteiligten. Sie taten dies mit Be-
geisterung, und so konnte er mit Befriedi-
gung vom guten Besuch durch die Bevöl-
kerung berichten. Als technischer Verant-

wortlicher für den Faustball orientierte 
Stefan Hänggi über Einsatz und Resulta-
te der abgelaufenen Saison. Entsprechend 
den gut besuchten Trainings der 14 Aktiven 
war er mit den Rangierungen zufrieden. 
Mit einem interessanten Bericht über Ent-
stehung und Geschichte der Sportart Faust-
ball schloss er seine Ausführungen.
Nachdem drei Mitglieder aus unterschied-
lichen Gründen den Verein verlassen ha-
ben und sich ein Neuzugang meldete, zählt 
die Männerriege dieses Jahr 45 Mitglieder. 
Vier Turnkollegen konnte der Präsident für 
langjährige Mitgliedschaft ehren: 40 Jahre 
René Kaufmann und Willi Kessler; 30 Jah-
re Roger Buchs und Kurt Stäuble. Als neu-
es und sehr verdientes Ehrenmitglied wur-
de mit grossem Applaus Carlo Biffi ernannt, 
ist er nicht nur seit 1996 Vereinsmitglied, 
sondern zeigt sich auch seit 1999 für das 
Turnen und diverse zusätzliche Tätigkeiten 
für den Verein verantwortlich. Er nahm sei-
nerseits die Ehrung für den «Männerriegler 
des Jahres» vor: Der Titel ging an Hansrue-
di Vogler, der sich in der Summe der unter-
schiedlichen Disziplinen wie bereits letztes 
Jahr an die Spitze setzte.

Das Jahresprogramm 2014 wurde einstim-
mig angenommen, und Kurt Rebmann 
stellte kurz den Ausflug in die Region Ju-
lier vor.  
Mit erneutem Dank an alle, die in irgend-
einer Form für das gute Gelingen der ver-
schiedenen Anlässe des vergangen Jahres 
beigetragen haben, schloss der Präsident 
die GV und lud dann auch die bereits war-
tenden Partnerinnen zum gemütlichen Teil 
des Abends ein. Der gelungene Apéro wie 
auch das leckere Nachtessen – organisiert 
und gekocht durch drei Vereinsmitglieder 
und deren Ehegattinnen – bot bei musikali-
scher Begleitung einmal mehr die Möglich-
keit, sich über diverse Themen auszutau-
schen.  wg

Inserat
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Baugesuch
In der «Berg-Post» vom 8. April 2020 wur-
de nachfolgendes Baugesuch publiziert. Die 
gesetzliche Auflagefrist von 30 Tagen gilt 
nach wie vor, jedoch steht diese Frist auf-
grund der Sonderverordnung des Regie-
rungsrates vom 1. April 2020 (SonderV 20-1) 
– im Zusammenhang mit dem Corona virus 
vom 2. bis 19. April 2020 still. 

Die gesetzliche Frist von 30 Tagen wird 
somit unterbrochen und endet neu am 
19. Mai 2020.

Bauherr:  Uwe und Beatrix Schulz, 
Robert-Blum-Strasse 12, 
5454 Bellikon

Bauobjekt: Ersatzneubau Esszimmer

Baustelle:  Parzelle Nr. 707/ Ro-
bert-Blum-Strasse 12

Öffentliche Auflage:
Die Baugesuchakten können vom 9. April 
bis 19. Mai 2020 (verlängert aufgrund 
Fristenstillstand gemäss § 3 SonderV 
20-1 vom 2. bis 19. April 2020) in der Ge-
meindekanzlei eingesehen werden. 

Einwendungen:
Allfällige Einwendungen sind innerhalb der 
Auflagefrist schriftlich an den Gemeinderat 
Bellikon einzureichen. Sie haben einen An-
trag und eine Begründung zu enthalten. Zu 
Einwendungen legitimiert ist nur, wer ein 
schutzwürdiges eigenes Interesse geltend 
machen kann.
 Der Gemeinderat

Papier- und  
Kartonsammlung 
Die nächste Papier- und Kartonsammlung 
findet am Samstag, 2. Mai 2020 statt. 

Sie wird dieses Mal vom Feuerwehrverein 
Bellikon durchgeführt.

Papier und Karton bitte separat bündeln und 
an die üblichen Standorte der Kehrichtent-
sorgung am Morgen früh deponieren. Gefüll-
te Säcke, Tragtaschen, Kartonschachteln, 
Plastiksäcke sowie papierfremde Materi-
alien wie Kunststoffverpackungen, Styro-
por usw. werden nicht mitgenommen. 

Falls Papier liegen bleibt, bitten wir die Be-
völkerung, dies unter folgender Natel-Num-
mer zu melden:

079 221 22 53 (Raphael Schneider, Präsident 
Feuerwehrverein)

Verschiebung  
Grüngutabfuhr
Die Grüngutabfuhr von Donnerstag, 21. Mai 
2020 (Auffahrt) wird auf Mittwoch, 20. Mai 
2020 vorverlegt. 

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte unter Bedingungen 
und Auflagen folgende Baubewilligungen:

•  Zehnder Johnny und Masur Martina, 
Mutschellenstrasse 15, Umbau Einfamili-
enhaus, Parzelle 390, Bellikon (BG-Nr. 
2020-01)

Ob schwarz-weiss
oder gar farbig –

wir gestalten Ihr 
Inserat schnell, zuverlässig 

und kompetent.

Reussbote

Reussbote 
Bahnhofstrasse 37 

5507 Mellingen 
Telefon 056 491 13 28 

Fax 056 470 66 75 
E-Mail: inserate@reussbote.ch

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Ihre Luftbrücke in 
die Heimat.
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Die Schalter der Gemeindeverwaltung und der 
Regionalpolizei öffnen wieder!

Die Schalter der Gemeindeverwaltung sowie der Regionalpolizei werden per 27. April 2020 
wieder geöffnet. 

Nach wie vor gilt es jedoch, die Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten und nach Mög-
lichkeit und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Verwaltungsbesu-
cher auf einen persönlichen Besuch zu verzichten. Für Abgaben von Unterlagen (bspw. 
Steuererklärungen etc.) ist der Briefkasten beim Haupteingang des Gemeindezent-
rums zu benutzen.

Bitte machen Sie sich vor einem Besuch der Verwaltung oder der Regionalpolizei folgen-
de Gedanken:

• Ist mein Besuch auf der Verwaltung zwingend notwendig?
•  Kann ich mein Anliegen auch telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg klären?
•  Kann ich meine Fragen und Anliegen auch zu einem späteren Zeitpunkt klären?

Sollte ein Schaltergang trotzdem zwingend notwendig sein, so gelten folgende Ver-
haltensregeln:

•  Ein Abstand zum Schalterpersonal und den weiteren Verwaltungsbesuchern von 2 Me-
tern ist einzuhalten!

•  Die Besprechung ist so kurz wie möglich zu halten!

Die Verwaltungsabteilungen sind wie folgt erreichbar:

Einwohnerdienste: 056 485 66 01 gemeindekanzlei@niederrohrdorf.ch

Gemeindekanzlei/Todesfälle: 056 485 66 00 gemeindekanzlei@niederrohrdorf.ch 

Bauverwaltung: 056 485 66 11 bauverwaltung@niederrohrdorf.ch

Betreibungsamt: 056 485 66 50 betreibungsamt@niederrohrdorf.ch 

Abteilung Finanzen: 056 485 66 20 finanzen@niederrohrdorf.ch

Abteilung Steuern: 056 485 66 20 steuern@niederrohrdorf.ch

Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal: regionalpolizei@niederrohrdorf.ch 
056 485 66 66

Weitere Abteilungen siehe: www.niederrohrdorf.ch

Nach wie vor gilt es, die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes zu befolgen. 
Eine erneute Schliessung der Gemeindeverwaltung und der Regionalpolizei je nach 
Entwicklung bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Baugesuch
Fristenstillstand öffentliche Auflage;
Verlängerung Auflage

Bauherrschaft:  Locher Tamara und Reto 
Bachstrasse 8 
5453 Remetschwil

Bauobjekt:  Umbau Bauernhaus 
Holzrüti

Standort:  Holzrüti 9 
(Parzelle Nr. 61)

Öffentliche Auflage:
Am 1. April 2020 verfügte der Regierungs-
rat des Kantons Aargau mittels Sonderver-
ordnung den Fristenstillstand vom 2. bis 19. 
April 2020, unter anderem auch für öffent-
liche Auflagen in Baubewilligungsverfahren. 
Das Baugesuch von Tamara und Reto Lo-
cher ist davon betroffen. Die Auflage en-
det neu am 19. Mai 2020. Die Akten kön-
nen am Schalter der Gemeindekanzlei ein-
gesehen werden.

Einwendungen
Gegen ein Baugesuch kann während der 
Auflagefrist beim Gemeinderat Niederrohr-
dorf schriftlich Einwendung erhoben wer-
den. Die Einwendung muss vom Einwen-
denden selbst oder von einer von ihm be-
vollmächtigten Person verfasst und unter-
zeichnet sein. Sie hat einen Antrag und eine 
Begründung zu enthalten, d. h. es ist anzu-
geben, welchen Entscheid der Einwenden-
de anstelle der nachgesuchten Baubewilli-
gung beantragt und es ist darzulegen, aus 
welchen Gründen der Einwendende diesen 
anderen Entscheid verlangt. Auf eine Ein-
wendung, die diesen Anforderungen nicht 
entspricht, kann nicht eingetreten werden.

 Bauverwaltung

         Leiten Sie Ihre Drucksachen
                                             an kreative Köpfe weiter

Druckerei Nüssli AG
Bahnhofstrasse 37 | 5507 Mellingen
Tel. 056 491 13 28 | Fax 056 470 66 75 
druck@reussbote.ch | www.druckerei-nuessli.ch

Reussbote



 

Le iterIn Administrat ion I  LohnbuchhalterIn 60-80% 

Solara GmbH verkauft in der Deutschschweiz in insgesamt 10 Stores aktuelle Damenmode etablierter deutscher 
Marken und Hersteller im mittleren Preissegment als Franchise Stores unter dem Brand der Marke oder unter dem 
Namen Bella Donna. In jedem unserer Stores bieten wir unseren Kundinnen umfangreiche Services an – von der 
Modeberatung bis hin zur Änderungsschneiderei. Unser Unternehmen beschäftigt rund 45 Vollzeit und Teilzeit 
Mitarbeiterinnen. 

Um die weitere Expansion zu unterstützen und zu sichern suchen wir eine(n) Leiter  /  Leiter in Administrat ion 
I  Sachbearbeiter/ in Lohnbuchhalter/ in   60-80% 

Sie mögen ein breitgefächertes Aufgabengebiet? 

S ie  besitzen einige Jahre Berufserfahrung in e inem ähnl ich breit  gefächerten Aufgabengebiet und 
kennen s ich vor a l lem im Administrat ions-  und Personalbereich gut aus 

In  diesem vie lfä lt igen Arbeitsumfeld unterstützen Sie  die Geschäfts le itung in  administrat iven 
Belangen,  übernehmen kle inere Marketing-  und Control l ingaufgaben und s ind Anlaufstel le  der 
Mitarbeiter innen für a l le  administrat iven Fragen 

Sie leiten die Administration und gewährleisten effizient und vorausschauend den reibungslosen Ablauf in der Firma. 
Mit Ihrem Fachwissen, Ihren Ideen und Innovationen tragen Sie entscheidend dazu bei, die firmeninternen Prozesse 
effizient und modern zu gestalten 

Ihnen obliegen die Erledigung der Administration und Korrespondenz, die Koordination von Terminen, die 
Budgetplanung & Budgetkontrolle, die Datenauswertung und die Erstellung von Statistiken und Control-Unterlagen 
sowie der PC-Support der Verkaufsstellen 

Sie für die gesamte Lohnbuchhaltung und Lohnadministration zuständig, was u.a. die Bearbeitung von Ein- und 
Austritten beinhaltet, die Erfassung der Stundenlöhne und sonstigen Mutationen  

Neben dem Erstellen des Lohnlaufs und Verbuchen der Monats- und Stundensaläre, rechnen Sie die 
Sozialversicherungen ab und sind hauptverantwortlich für die Abwicklung aller Krankheits- und Unfallabwesenheiten 
bei den Versicherern und für das Erstellen der Arbeitgeberbescheinigungen und Zwischenverdienste 

Die Mitarbeitenden sowie die Linie werden von Ihnen in lohnadministrativen Anliegen beraten und tatkräftig in allen 
weiteren administrativen Belangen und Fragen zu den Sozialversicherungen unterstützt 

Ihr  P lus für  den neuen Arbeitgeber 

S ie  verfügen über eine kaufmännische Ausbi ldung mit  e inschlägiger Weiterbi ldung als  
Sachbearbeiter/ in Personalwesen oder Personalassistent/ in  

− Sie konnten bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Lohnadministration sammeln 
− Sie bringen stilsichere Deutschkenntnisse mit 
− Ihr Umgang mit Computern und MS Office ist versiert 
− Ihre Arbeit ist von Genauigkeit und Diskretion geprägt und Sie sind eine teamfähige, analytische und 

dienstleistungsorientierte Persönlichkeit 
− Sie sind eine fröhliche, offene, bodenständige und hemdsärmelige Person, welche gerne ein breites 

Aufgabenspektrum übernimmt und durch Ihre exakte, selbständige und effiziente Arbeitsweise überzeugen 

Sie sind in der Region Baden-Rohrdorf-Mellingen wohnhaft 

Kurze Wege und offene Türen machen Ihre Arbeit  attrakt iv  

E in Job mit  spannenden Perspektiven in einem Umfeld,  das s ich laufend verändert  

Bereit für eine neue Herausforderung? Dann senden Sie uns noch heute Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Bewerbungsbrief, Lebenslauf mit aktuellem Foto und Zeugniskopien) an roland.paly@solnet.ch oder rufen Sie uns für 
weitere Auskünfte an. Ihre Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne Herr Roland Paly unter 079 771 67 47 
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Verkehrsbeschränkungen Egro-Areal
Publikation und öffentliche Auflage

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 
741.01) und die zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation vom 5. September 
1979 (SSV; SR 741.21) wird folgende Verkehrsbeschränkung verfügt:

Einbahn vor Liegenschaft Mellingerstrasse 10
Parzelle Nr. 513, Egro-Areal, Mellingerstrasse 6 & 10, Einfahrt und Ausfahrt auf Kantonsstras-
se K271, vor Liegenschaft Mellingerstrasse 10:
Einfahrt Verboten (2.20 SVV) sowie Einbahnstrasse (4.08 SVV).

Einbahn Mellingerstrasse / Moosstrasse
Parzelle Nr. 1275, Egro-Areal, Mellingerstrasse 10, Einfahrt von Kantonsstrasse K271 west-
lich Liegenschaft Mellingerstrasse 10, Ausfahrt auf Moosstrasse:
Einfahrt Verboten (2.20 SVV) sowie Einbahnstrasse (4.08 SVV).

Gemeinsamer Rad- und Fussweg Mellingerstrasse / Moosstrasse
Parzellen Nrn. 1275 & 1267, Mellingerstrasse / Moosstrasse, Südende und Nordende:
Gemeinsamer Rad- und Fussweg (2.63.1).

Einsprachen
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkungen sind innert 30 Tagen seit Publikation vom 
30. April 2020 bis 30. Mai 2020 bei der verfügenden Behörde einzureichen. Die Einsprache 
muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Niederrohrdorf, 30. März 2020  Gemeinderat

Veranstaltungskalender 
Niederrohrdorf
Aufgrund der aktuellen Lage wird kein Ver-
anstaltungskalender aufgeschaltet. Abge-
sagte Anlässe werden nicht aufgeführt, da 
öffentliche Veranstaltungen wie auch Verein-
sanlässe aufgrund der Corona-Pandemie 
nach wie vor verboten sind. 

Erkundigen Sie sich im Bedarfsfall direkt bei 
der entsprechenden Organisation bzw. Ver-
ein über eine allfällige Durchführung oder 
Absage.

Geburtstags-Gratulation
Herr Walter Böhlen konnte am 17. April 
seinen 80. Geburtstag feiern.

Der Gemeinderat Niederrohrdorf gratuliert 
dem Jubilar ganz herzlich zum runden Ge-
burtstag und wünscht ihm für die Zukunft 
Gesundheit sowie alles Gute. 

 N I E D E R R O H R D O R F  A M T L I C H E  A N Z E I G E N
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Absage Einwohnergemeinde- 
versammlung und Verschiebung  
Ortsbürgergemeindeversammlung

Als Folge des Coronavirus hat das Departe-
ment Volkswirtschaft und Inneres die Frist zur 
Genehmigung der Jahresrechnung 2019 bis 
zum 31. Dezember 2020 erstreckt. Nachdem 
keine dringenden Geschäfte zur Behandlung 
anstehen, hat der Gemeinderat beschlossen, 
die Einwohnergemeindeversammlung vom 
16. Juni 2020 sowie die Ortsbürgerversamm-
lung vom 25. Juni 2020 abzusagen.
Die Traktanden der abgesagten Einwohner-
gemeindeversammlung werden anlässlich 
der ordentlichen Wintergemeindeversamm-
lung vom 27. November 2020 behandelt. Für 
die Durchführung der Ortsbürgergemeinde-
versammlung 2020 wird sobald wie möglich 
ein neues Datum festgesetzt.

Bauamt – Beförderung Stephan 
Kaufmann / Wahl Andreas Rohrer
Der langjährige Bauamt Chef-Stv., Daniel Ha-
genbuch, hat sich entschieden, eine neue be-
rufliche Herausforderung anzunehmen und 
wird die Gemeinde Niederrohrdorf per Ende 
April 2020 verlassen. Gemeinderat und Ver-
waltung danken ihm recht herzlich für seinen 
Einsatz und wünschen ihm auf dem weiteren 
Weg alles Gute.
Der Gemeinderat Niederohrdorf hat den 
bisherigen Bauamts-Mitarbeiter, Stephan 
Kaufmann, per 1. Mai 2020 zum Bau-
amts-Chef Stv. befördert. Als Nachfolger 
für die dadurch entstehende Vakanz als 
Mitarbeiter Bauamt wurde Andreas Roh-

rer, wohnhaft in Birrhard, gewählt. Er wird 
seine neue Stelle in Niederrohrdorf per 1. 
Juni 2020 antreten.
Gemeinderat und Personal heissen den neuen 
Mitarbeiter bereits heute herzlich willkom-
men und wünschen sowohl Stephan Kauf-
mann wie auch Andreas Rohrer viel Freude 
und Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Absage Seniorengipfel 2020

Ebenfalls als Folge des Coronavirus muss lei-
der der Seniorengipfel 2020 ersatzlos ab-
gesagt werden. Dieser Entscheid wird sehr 
bedauert, die nach wie vor unsichere Lage 
lässt jedoch zum Schutze der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer keine andere Möglich-
keit. Dafür wurde bereits der Termin für das 
Jahr 2021 festgelegt: Im nächsten Jahr wird 
der Seniorengipfel am Donnerstag, 10. Juni 
2021 durchgeführt.

Märtkafi-Saion 2020

Aufgrund der aktuellen Situation finden vor-
erst und weiterhin keine Märtkafis auf dem 
Gemeindehausplatz statt. 
Sobald sich diesbezüglich eine Lockerung der 
Massnahmen abzeichnet, wird auf der Web-
site und in der «Berg-Post» entsprechend in-
formiert.

Externe Bilanzprüfung 2019

Die Firma Hüsser Gmür + Partner AG hat 
im März 2020 für die Einwohnergemeinde 
Niederrohrdorf die Bilanzprüfung durch-
geführt.

Die Prüfung umfasste die in § 16 Abs. 1 lit. 
a) – e) Verordnung über den Finanzhaushalt 
der Gemeinden und der Gemeindeverbän-
de des Kantons Aargau (Finanzverordnung, 
FiV) vom 19. September 2012 (Stand 1. Janu-
ar 2019) vorgesehenen folgenden Elemente:
•  korrekte Zuweisung der Aktiven und Passi-

ven gemäss geltendem Kontenplan
•  korrekte Übertragung der Schlussbilanz 

des Vorjahres in die Eingangsbilanz des 
Rechnungsjahres

•  formelle Prüfung der Saldonachweise der 
Bilanzkonti

•  Prüfung der Werthaltigkeit der bilanzier-
ten Aktiven sowie Angemessenheit und 
Höhe der bilanzierten Passiven

•  Prüfung der Rechtmässigkeit allfälliger Ka-
pitalanlagen gemäss den Bestimmungen 
dieser Verordnung

Hüsser Gmür + Partner AG bestätigte, dass sie 
bei ihrer Püfung nicht auf Sachverhalte ge-
stossen ist, aus denen man schliessen musste, 
dass die in § 16 Abs. 1 lit. a) – e) der Finanzver-
ordnung erwähnten Elemente für das am 31. 
Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungs-
jahr der Einwohnergemeinde nicht in allen 
wesentlichen Belangen eingehalten wurden.
Der Gemeinderat dankt der Abteilung Finan-
zen sowie allen involvierten Personen für ihre 
gewissenhafte Arbeit.

Baubewilligungen

Der Bauverwalter hat im Rahmen der Kom-
petenzdelegation nachfolgende Baubewilli-
gung erteilt:
–  Tönnes Diana und Joachim, Sichtschutz ent-

lang der Grenze, Heitersbergstrasse 32c

blutspende.ch
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RETTE LEBEN
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Schützen Sie sich und Ihre Umgebung! 
Nutzen Sie unseren Hauslieferdienst.

Badenerstrasse 5c, 5442 Fislisbach
Telefon 056 483 40 81, www.apotheken.ch/damian-fislisbach

Hauslieferdienst

Ihr Gesundheits-Coach.

TP_Damian_Apotheke_134x146_Inserat_Hauslieferdienst_Reussbote_4c_04-2020.indd   1 20.04.20   10:52

Reklame Farbins BP.indd   2 23.04.20   11:47
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Ersatzwahl eines Gemeinderats und des Gemeindeammanns
am 27. September 2020 für den Rest der Amtsperiode 2018/21 – Anmeldeverfahren

Gemeindeammann Kurt Scherer hat seine Demission per 31. Dezem-
ber 2020 erklärt. Der Gemeinderat hat den 1. Wahlgang der Ersatz-
wahl auf den 27. September 2020 festgelegt. 

Wahlvorschläge sind von mindestens zehn in der Gemeinde Oberrohr-
dorf wohnhaften Stimmberechtigten zu unterzeichnen und bei der Ge-
meindekanzlei Oberrohrdorf bis spätestens am 44. Tag vor dem Haupt-
wahltag (d. h. bis am Freitag, 14. August 2020, 12.00 Uhr) einzureichen. 
Gleichzeitig hat der/die Vorgeschlagene die Wahlannahmeerklärung 
auf der Rückseite des Anmeldeformulares zu unterzeichnen. Das An-
meldeformular kann auf der Gemeindekanzlei Oberrohrdorf bezogen 
werden. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass im ersten Wahlgang 
jede(r) wahlfähige Stimmberechtigte als Kandidat(in) gültige Stimmen 
erhalten kann. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass für das Amt 
als Gemeinderat bzw. als Gemeindeammann separate Anmeldefor-
mulare ausgefüllt werden müssen. 

Gestützt auf § 15 der «Sonderverordnung 1 zur Begegnung von 
Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozia-
len Notständen infolge des Coronavirus (SonderV 20-1) vom 1. Ap-
ril 2020» des Regierungsrats des Kantons Aargau und entgegen 
den geltenden, gesetzlichen Bestimmungen ist ausnahmsweise 
eine stille Wahl im 1.  Wahlgang für Gemeindeammann und Ge-
meinderat möglich! Sollte also nur je 1 Anmeldung innerhalb der 
gesetzten Frist eingehen, würde mit der Publikation des Namens 
eine Nachmeldefrist für die Wahl von Gemeindeammann und/oder 
Gemeinderat von 5 Tagen angesetzt, innert der neue Vorschläge 
eingereicht werden können. Diese Nachmeldefrist würde in der 
«Berg-Post» und im Amtsblatt am 19. August 2020 sowie auf der 
Website der Gemeinde Oberrohrdorf publiziert. Gehen innert die-
ser Frist keine neuen Anmeldungen ein, wird die jeweils vorge-
schlagene Person vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt.

Baubewilligungen
Baubewilligungen wurden erteilt im or-
dentlichen Verfahren:

•  Lülsdorf Arnd und Jutta, Fislisbach; 
Wohnraumerweiterung und Vergrösse-
rung Fenster, Parzelle 1347, Luxmat-
tenstr. 25c, W2

•  Peterhans Mirjam, Oberrohrdorf; Umnut-
zung Scheune für hobbymässige Pferde-
haltung, Parzelle 806, Berg 1, ausserhalb 
Baugebiet

Der Bauverwalter hat im Rahmen der 
Kompetenzdelegation folgende Baube-
willigungen (im vereinfachten Verfahren 
ohne öffentliche Ausschreibung) erteilt:

•  Eigentümergemeinschaft Gwigg, v. d. 
Christian Zehnder, Oberrohrdorf; Erneu-
erung Spielplatz auf Parzelle 411, Obere 
Grabenmattstr. 7d, Zone W2

Veranstaltungskalender 
Oberrohrdorf
Aufgrund der aktuellen Lage wird nach wie 
vor kein Veranstaltungskalender aufgeschal-
tet. 

Abgesagte Anlässe werden nicht aufgeführt, 
da öffentliche Veranstaltungen wie auch Ver-
einsanlässe aufgrund der Corona-Pandemie 
nach wie vor verboten sind. Erkundigen Sie 
sich im Bedarfsfall direkt bei der entspre-
chenden Organisation bzw. Verein über eine 
allfällige Durchführung oder Absage. 



Reussbote

P R I N T / V E R L A G

5507 Mellingen  ·  Telefon 056 491 13 28  ·  sekretariat@reussbote.ch

Liebe Kunden, wir sind weiterhin für Sie da. Auch in
der aktuellen Situation produzieren und versenden wir Ihre 
Druckprodukte – vom kleinen Visitenkärtchen bis zum grossen 
Farbpros pekt – in kürzester Zeit, in gewohnt bester Qualität
zu vernünftigen Konditionen.
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Gratulation
Frau Waltraud Erb-Hermann konnte am 
10. April 2020 ihren 80. Geburtstag feiern.

Der Gemeinderat gratuliert der Jubilarin 
ganz herzlich zu diesem freudigen Ereignis  
und wünscht ihr für die Zukunft Gesundheit 
sowie alles Gute.

 Gemeinderat Oberrohrdorf

verlängert bis  Dienstag  30.06.2020

Unterbruch aller Dienstleistungen

Bitte befolgen Sie die  BAG - Empfehlungen

und achten Sie dabei stets auf Ihre Gesundheit

Senioren
Netzwerk 
Oberrohrdorf

Senioren
Netzwerk 
Oberrohrdorf

Senioren
Netzwerk 
Oberrohrdorf

SeniorenNetzwerk Oberrohrdorf

Senioren
Netzwerk 
Oberrohrdorf

Senioren
Netzwerk 
Oberrohrdorf

Budget 2021
Vorgaben und Termine für Budgeteingaben

Der Gemeinderat hat die Weisungen und Termine für das Budget 2021 verabschiedet. Allge-
mein bleibt festzuhalten, dass zunehmende Kostenverpflichtungen, welche an die Gemein-
den gestellt werden, sowie die dynamische Kostensteigerung bei den gebundenen Ausga-
ben den finanziellen Spielraum im Gemeindebudget weiter verringern. Auch die unklaren, 
nicht abschätzbaren Folgen der aktuellen Corona-Pandemie, die u. a. die Wirtschaft negativ 
beeinflussen werden, lassen sich zum derzeitigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen. Es ist 
aber davon auszugehen, dass dies die Finanzen der öffentlichen Hand ebenfalls zu spüren 
bekommen werden. 

Unter dieser Prämisse setzt der Gemeinderat die Vorgaben für das Budget 2021 wie folgt fest:

–  Die beeinflussbaren Kosten müssen unterhalb des Niveaus des Budgets 2020 liegen. 
Mit Blick auf diese Zielsetzung ist beim allgemeinen Aufwand äusserst zurückhaltend zu 
budgetieren. Es ist darauf zu verzichten, eher unwahrscheinliche Ersatzanschaffungen zu 
budgetieren oder Projekte ins Budget aufzunehmen, die sich später realisieren lassen. 

–  Wie in den Vorjahren gilt auch dieses Jahr wiederum der Grundsatz, dass das Notwendige 
vom Wünschbaren zu trennen ist. Anschaffungen sind auf ihre Notwendigkeit und Dring-
lichkeit hin zu prüfen. Neue, wiederkehrende Aufwendungen werden nur ins Budget aufge-
nommen, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht, oder wenn der Gemeinderat die jeweilige 
Aufgabe als ein unabdingbares Bedürfnis anerkennt.

–  Bei jedem Aufwandkonto ist zu prüfen, ob eine Aufwandsenkung möglich ist. Eine Fort-
schreibungsbudgetierung ist zu vermeiden. Unumgängliche Erhöhungsanträge müssen 
ausreichend begründet werden.

–  Sämtliche Einnahmenkonti sind konsequent auf ihre Kostendeckung hin zu überprüfen. 
Neue Einnahmequellen sind im Rahmen der gesetzlichen und administrativen Möglichkei-
ten zu suchen und umzusetzen.

Der Gemeinderat ist bestrebt, den Steuerfuss weiterhin auf einem attraktiven Niveau zu hal-
ten. Das Ziel ist ein ausgeglichenes Budget. Der Gemeinderat behält sich vor, Budgetan träge 
zu kürzen oder zu streichen.

Sämtliche Budgeteingaben sind bis spätestens 30. Juni 2020 der Finanzverwaltung Ober-
rohrdorf einzureichen. Verpflichtungskredite, die an der Dezember-Gemeindeversammlung 
behandelt werden sollen, sind bis spätestens 31. Juli 2020 einzugeben. Diese Eingabeter-
mine sind unbedingt einzuhalten.

Nachträgliches 
Baugesuch
Bauherrschaft:  Notter Tiefbau AG 

5610 Wohlen

Grundeigent.:  Wetter Immobilien AG 
5453 Remetschwil

Planverfasser:  Notter Tiefbau AG 
5610 Wohlen

Bauprojekt:  Installationsplatz  
(befristet) für den 
Kantonsstras senausbau

Die Pläne können vom 30. April bis 29. Mai 
2020 auf der Bauverwaltung Oberrohr-
dorf eingesehen werden. Allfällige Einwen-
dungen gegen das Bauprojekt sind innert 
der Auflagefrist an den Gemeinderat zu 
richten und haben einen Antrag mit Begrün-
dung zu enthalten. Aufgrund der aktuellen 
Lage im Zusammenhang mit dem Corona-
virus bitten wir Sie, den Termin telefonisch 
unter der Telefonnummer 056 485 77 20 
voranzumelden. 

Erste Hilfe 
für Menschen mit letzter Hoffnung

www.msf.ch
PK 12-100-2
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Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung über Auffahrt
Die Gemeindeverwaltung ist bis am Mittwoch, 20. Mai 2020 um 16.00 Uhr 
geöffnet. Anschlies send sind die Büros am Donnerstag, 21. Mai 2019 und 
Freitag, 22. Mai 2020 geschlossen.

Sie erreichen den Pikettdienst für Todesfälle während dieser Zeit über die Telefonnummer 
der Gemeindeverwaltung (056 485 77 00).

Ab Montag, 25. Mai bedient Sie das Verwaltungspersonal wieder während den üblichen Öff-
nungszeiten.

Betriebszeiten bei den Entsorgungsstellen einhalten
Leider muss aufgrund von Rückmeldungen der Anwohner festgestellt werden, dass die Be-
triebszeiten bei den beiden Entsorgungsstellen, insbesondere bei der Entsorgungsstelle Chol-
acher, nicht eingehalten werden. 

Die Betriebszeiten sind wie folgt festgelegt worden: 

Entsorgungsstelle Cholacher: Montag bis Samstag 
 • 07.00 – 20.00 Uhr

Entsorgungsstelle Staretschwil: Montag bis Samstag, ohne Donnerstag
 • 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

 Donnerstag
 • 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 19.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, insbesondere an Sonn- und Feiertagen, ist das Benutzen der Ent-
sorgungsstellen verboten (bzw. strafbar). Die Anwohner sind dankbar, wenn die Betriebszei-
ten eingehalten werden. 

 O B E R R O H R D O R F  A M T L I C H E  A N Z E I G E N

Schrebergartenanlage Staretschwil Oberrohrdorf
Ab 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung sind zwei Gartenparzellen in der Gartenanlage Schüt-
zenhaus Staretschwil zu verpachten. Der Pachtzins inkl. Wasser beträgt 60 Franken pro Jahr.

Die Einwohnerdienste Oberrohrdorf (056 485 77 00) nehmen Anmeldungen entgegen oder 
erteilen Auskünfte.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
am «Tag der Arbeit»
Die Gemeindeverwaltung ist am Freitag, 1. Mai 2020 (Tag der Arbeit) geschlossen. Der Pi-
kettdienst für Todesfälle ist über die Telefonnummer der Gemeindeverwaltung (056 485 77 00) 
erreichbar.

Ab Montag, 4. Mai 2020 bedient Sie das Verwaltungspersonal wieder während der speziellen 
Corona-Öffnungszeiten. 

     Wir 
       haben 
 ein gutes 
    Auge 
       für die 
 passenden 
    Farben.

Deshalb drucken wir 
mit viel Freude und 
fundiertem Fachwissen 
Ihre wertvollen 
Printprodukte.

Schnell und in 
erstklassiger Qualität 
zu fairen Preisen.

Reussbote

Ihr gutes Auge 
für Ihre Drucksachen:

Druckerei Nüssli
Bahnhofstrasse 37
5507 Mellingen
Telefon 056 491 13 28
www.reussbote.ch



Mittwoch, 29. April        19

 O B E R R O H R D O R F  A U S  D E R  R A T S S T U B E

Am 3. Juni 2020 wäre die Durchführung der 
Einwohnergemeindeversammlung geplant 
gewesen, am 9. Juni 2020 diejenige der Orts-
bürgergemeinde. Aufgrund der anhalten-
den Corona-Pandemie (Covid-19) hat der Ge-
meinderat nun beschlossen, beide Versamm-
lungen ersatzlos abzusagen. Ein Verpflich-
tungskredit von Fr. 1 090 000.– zuzüglich Teu-
erung für die Sanierung der Busslingerstras-
se von der Höhe Einmündung Grossberg bis 
zur Grenze innerorts/ausserorts inkl. Werk-
leitungen wird der Urnenabstimmung am 27. 
September 2020 unterstellt.

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 auf-
grund der Corona-Pandemie die «ausseror-
dentliche Lage» verfügt und massive Ein-
schränkungen für die Bevölkerung und die 
Wirtschaft angeordnet. Unter anderem wur-
de die Versammlungsfreiheit eingeschränkt 
und im öffentlichen Raum auf maximal 5 Per-
sonen beschränkt. Dies hat Auswirkungen 
auf die Durchführung von Wahlen und Ab-
stimmungen, insbesondere auf die Volksab-
stimmung vom 17. Mai 2020, die für bundes- 
und kantonale Abstimmungen abgesagt wur-
de, sowie möglicherweise auf die Gemeinde-
versammlungen im Mai oder Juni 2020. Der 
Aargauer Regierungsrat bzw. das Departe-
ment Volkswirtschaft und Inneres haben mit 
Schreiben vom 25. März 2020 die dringlichs-
ten Fragen unter anderem zur Genehmigung 
der Jahresrechnung und damit zur Durch-
führung der Gemeindeversammlungen im 
Juni 2020 wie folgt beantwortet: «Die Frist 
für die Genehmigung der Jahresrechnung 
wird bis zum 31. Dezember 2020 erstreckt. 
Damit wird es den Gemeinden ermöglicht, 
dieses Geschäft auf die Traktandenliste der 
nächsten ordentlichen Gemeindeversamm-
lung oder Einwohnerratssitzung zu setzen. 
Die Jahresrechnung soll der Finanzkommis-
sion umgehend nach deren Beratung durch 
den Gemeinderat zur Prüfung zugestellt wer-
den, jedoch spätestens bis zwei Monate vor 
dem Termin der Beschlussfassung in der Ge-
meindeversammlung oder im Einwohnerrat.» 
Im Weiteren hat der Aargauer Regierungsrat 
am 1. April 2020 die «Sonderverordnung 1 

zur Begegnung von Störungen der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen 
Notständen infolge des Coronavirus (SonderV 
20-1)» erlassen, mit der die Möglichkeit einer 
direkten Urnenabstimmung anstelle von Be-
schlüssen der Gemeindeversammlung oder 
des Einwohnerrats für Geschäfte, die keinen 
Aufschub dulden, ermöglicht wird. 
Aufgrund der unklaren Lage, ob eine Durch-
führung am 3. Juni 2020 überhaupt möglich 
ist, hat der Gemeinderat beschlossen, die 
Einwohnergemeindeversammlung abzusa-
gen. Ebenfalls berücksichtigt werden muss 
die Tatsache, dass die Durchführung einer 
Gemeindeversammlung Kosten von insge-
samt Fr. 15 000.– bis Fr. 20 000.– verursacht. 
Folgende Geschäfte hätten der Einwohner-
gemeindeversammlung am 3. Juni 2020 un-
terbreitet werden sollen: 

• Appell
1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 

4. Dezember 2019
2. Rechenschaftsbericht 2019
3. Jahresrechnung 2019
4. Kreditabrechnungen
 a)  Bruttokreditanteil der Gemeinde Ober-

rohrdorf von Fr. 287 280.– zuzüglich 
Teuerung für die «Generelle Entwässe-
rungsplanung GEP 2.0» 

 b)  Budgetkredit kantonale Strassenlärmsa-
nierungsmassnahmen K 411 / K 415 

5.  Bruttokreditanteil der Gemeinde Ober-
rohrdorf von Fr. 1 090 000.– zuzüglich Teue-
rung für die Sanierung der Busslingerstras-
se von der Höhe Einmündung Grossberg 
bis zur Grenze innerorts/ausserorts inkl. 
Werkleitungen

6.  Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes 
an

 a)  Adriano und Caterina Morreale mit der 
Tochter Marilyn 

 b) Martin Schäfer
 c) Ibrahim Savas
7. Verschiedenes
 –  Informationen zur Kunststoffsammlung

Die für die Gemeindeversammlung vom 
3. Juni 2020 geplanten Geschäfte wurden 

auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin 
überprüft. Es liegt kein Grund vor, einzel-
ne Gemeindeversammlungsgeschäfte einer 
dringlichen Urnenabstimmung im Sommer 
2020 vorzulegen, mit Ausnahme von Trakt-
andum 5. Die restlichen Traktanden können 
auf den nächsten Gemeindeversammlungs-
termin vom 8. Dezember 2020 verschoben 
werden. Hinsichtlich Traktandum 5 «Brut-
tokreditanteil der Gemeinde Oberrohrdorf 
von Fr. 1 090 000.– zuzüglich Teuerung für 
die Sanierung der Busslingerstrasse von der 
Höhe Einmündung Grossberg bis zur Gren-
ze innerorts/ausserorts inkl. Werkleitungen» 
lässt sich festhalten, dass in der Gemeinde 
Oberrohrdorf im Innerortsbereich die K 411 
(Ortsdurchfahrt) und Teile der K 415 Nieder-
rohrdorferstrasse einer Komplettsanierung 
unterzogen werden und die Einmündung 
der Busslingerstrasse (K 415) zu einem Krei-
sel umgestaltet wird. In diesem Bereich muss 
für den Bau dieses Kreisels und der Erneu-
erung sämtlicher Werkleitungen die Buss-
lingerstrasse ab Oktober 2020 bis Sommer 
2021 vollständig gesperrt werden. Aus Sicht 
des Gemeinderats ist es folgerichtig, diese 
Sperrung ebenfalls für die Erneuerung der 
Busslingerstrasse inkl. der notwendigen Sa-
nierung der Werkleitungen nutzen zu kön-
nen. Damit können grosse Synergien ge-
nutzt werden, da die Sanierungsarbeiten 
schnell, kostengünstig und ohne zusätzli-
che Behinderungen für den Verkehr reali-
siert werden. In diesem Sinn handelt es sich 
entsprechend § 12 der «Sonderverordnung 
1 zur Begegnung von Störungen der öffent-
lichen Ordnung und Sicherheit sowie sozi-
alen Notständen infolge des Coronavirus 
(SonderV 20-1)» um ein Geschäft, das kei-
nen Aufschub zulässt, weshalb dieser Brut-
tokreditkostenanteil der Gemeinde Ober-
rohrdorf im Betrag von Fr. 1 090 000.– zu-
züglich teuerungsbedingte Mehrkosten der 
Urnenabstimmung vom 27. September 2020 
unterstellt wird.
Ebenfalls abgesagt wurde die Ortsbürgerge-
meindeversammlung vom 9. Juni 2020. Hier-
für sind keine dringlichen Geschäfte vorge-
sehen. 

Einwohnergemeindeversammlung und Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom Juni 2020 ersatzlos abgesagt 

Urnenabstimmung für einen Verpflichtungskredit am 27. September 2020
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Neue Gemeindeschreiber- 
Stellvertreterin gewählt

Wie bereits in den Ratsnachrichten vom 
11. März 2020 erwähnt, verlässt die jetzige 
stellvertretende Gemeindeschreiberin, De-
nise Jakob, die Gemeindeverwaltung Ober-
rohrdorf per Ende Mai 2020. Sie wurde als 
Gemeindeschreiberin in der Freiämter Ge-
meinde Bünzen gewählt. 
An ihrer Stelle ist Natascha Korstick, Rütihof, 
gewählt worden. Sie ist derzeit noch stell-
vertretende Gemeindeschreiberin in der Ge-
meinde Safenwil und wird die Stelle in Ober-
rohrdorf am 1. August 2020 antreten. Der 
Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
heissen Natascha Korstick herzlich willkom-
men und freuen sich auf eine zukünftige Zu-
sammenarbeit.  

Gemeindeverwaltung wird  
weiterhin nur auf telefonische  
Anfrage hin geöffnet
Aufgrund der aktuellen Lage ist die Gemein-
deverwaltung im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus vorerst bis und mit Freitag, 10. 
Mai 2020 nur nach telefonischer Anfrage ge-
öffnet. Diese Situation kann sich, je nach bun-
desrätlichem Entscheid, fortsetzen. 
Sollte der persönliche Kontakt dringend und 
zwingend notwendig sein, suchen wir gerne 
mit Ihnen zusammen nach Lösungen. In den 
meisten Fällen ist es jedoch möglich, das An-
liegen auch telefonisch, per E-Mail oder auf 
dem Postweg zu klären. Steuererklärungen, 
Rechnungen usw. können in den Briefkasten 
neben dem Haupteingang geworfen werden. 
Viele Fragen und Anliegen können auch zu 
einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. 
Sie erreichen die Gemeindeverwaltung von 
08.30 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 
Uhr (donnerstags von 14.30 bis 18.30 Uhr) un-
ter folgender Telefonnummer: 
• 056 485 77 00 Einwohnerdienste/
 Gemeindekanzlei
• 056 485 77 10 Soziale Dienste
• 056 485 77 20 Bauverwaltung
• 056 485 77 30 Finanzverwaltung
•  056 485 77 40 Steueramt
•  056 485 77 19 Betreibungsamt
Sollte ein Schaltergang zwingend notwendig 
sein, so gelten folgende Verhaltensregeln:
•  Abstand halten (gegenüber anderen Kun-

den und dem Schalterpersonal)
•  Die Besprechung ist so kurz wie möglich 

zu halten!

Situation Tageskarten
Die aktuelle Corona-Krise hat grossen Einfluss 
auf das Leben in der Schweiz resp. auf das 
Leben auf der ganzen Welt. Unter anderem 
spüren dies die Gemeinden auch durch den 
stark rückläufigen resp. total eingebroche-
nen Umsatz bei den Verkäufen der SBB-Ge-
meinde-Tageskarten. Der Gemeinderat hat 
deshalb beschlossen, Tageskarten für Ober-
rohrdorfer Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche im Zeitraum vom 16. März bis Ende 
Mai 2020 Gültigkeit haben, zurückzuerstat-
ten. Für die Abwicklung wird auf die sepa-
rate Publikation im Bereich «Amtliche Anzei-
gen Rohrdorferberg» verwiesen. 

Trinkwasserkontrolle wie immer 
tadellos
Eine Kontrolle des Trinkwassers im März 2020 
durch ein externes Laboratorium hat wieder-
um gezeigt, dass das Oberrohrdorfer Trinkwas-
ser einwandfrei ist und den gesetzlichen Anfor-
derungen der eidgenössischen «Verordnung 
über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zu-
gänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV)» 
entspricht. Bei solchen Kontrollen werden je-
weils Proben an rund zehn verschiedenen Stel-
len genommen, teilweise in den Quellwasser-
pumpwerken (vor und nach der UV-Anlagen), 
in Reservoirs, im Netz oder bei den Brunnen. 

Neue Buswartehäuschen bei den 
Haltestellen «Oberrohrdorf,  
Brüggliacher»
Im Jahr 2013 wurden sechs Unterstände für 
Bushaltestellen in der Gemeinde Oberrohr-
dorf erstellt. Während des Betriebs der Un-
terstände wurde festgestellt, dass der Re-
gen- und Sonnenschutz verbessert werden 
kann und die seitlich stark exponierten Flü-
gelwände durch Windkraft in einzelnen Fäl-
len aus der Glashalterung drehten. Die Ge-
meinde Oberrohrdorf hat in der Zwischen-
zeit die Flügelwände mit einer zusätzlichen 
Metallstrebe, die am Dach befestigt wurde, 
stabilisiert. Die Haltestelle Brüggliacher hat 
momentan keine Bushaltestellenhäuschen. 
Im Brüggliacher wird im Zuge der Neuge-
staltung der Hauptstrasse die Bushaltestelle 
«Oberrohrdorf, Brüggliacher» erneuert und 
mit Unterständen ergänzt. Diese sollen auf-
grund der Wiedererkennung gestalterisch 
nahe bei den im Jahre 2013 erstellten Halte-
stellen sein. Der erwähnte Regen- und Son-
nenschutz soll besser gelöst werden. 

Kantonsstrassensanierungsstart 
in Niederrohrdorf, 
Beginn der Arbeiten 
in Oberrohrdorf im Herbst 2020

Nach über zehn Jahren Planung und Bewil-
ligungsverfahren werden am 14. April 2020 
die Arbeiten an der Bremgartenstrasse und 
Oberdorfstrasse in Niederrohrdorf gestartet. 
Mit den Arbeiten in Oberrohrdorf soll dann 
im Herbst 2020 begonnen werden. Folgende 
Phasen sind geplant: 
•  Phase 1 (6 Monate): Kreisel Gemeindehaus, 

Bushaltestellen Welschland und Oberdorf-
strasse in Niederrohrdorf

•  Phase 2 (9 Monate): Kreisel Busslingerstras-
se sowie erster Teil der Badenerstrasse in 
Oberrohrdorf, Bremgartenstrasse zwischen 
Gemeindehaus und Welschland und Ober-
dorfstrasse in Niederrohrdorf

•  Phase 3 (7 Monate): Ringstrasse sowie ein 
zweiter Teil der Badenerstrasse in Ober-
rohrdorf und ein weiterer Teil der Ober-
dorfstrasse in Niederrohrdorf

•  Phase 4 (4 Monate): letzter Teil der Ba-
denerstrasse in Oberrohrdorf

•  Die Deckbeläge werden während der ver-
kehrsarmen Zeit in den Sommerferien 2022 
eingebaut.

Es wird diesbezüglich auf die umfangreiche 
Mitteilung des Kantons unter amtliche An-
zeigen Rohrdorferberg verwiesen. 

Alle Seniorengeburtstage bis auf 
Weiteres abgesagt
Eine Delegation des Gemeinderats stattet al-
len Seniorinnen und Senioren – soweit dies 
gewünscht wird – einen persönlichen Besuch 
beim 80., 85., 90. und 95. Geburtstag (ab 96 
Jahren jedes Jahr) ab. Aufgrund der aktuel-
len Situation wurden bereits alle Besuche in 
den Monaten März und April 2020 ersatzlos 
abgesagt. Der Gemeinderat hat nun entschie-
den, dass diese Regelung auch für den Mo-
nat Mai 2020 gilt.  

 O B E R R O H R D O R F  A U S  D E R  R A T S S T U B E

Keine 
Veranstaltung 
ohne ein Inserat



Mittwoch, 29. April        21

Gemeinderätin Barbara Voser 
wieder aktiv dabei

Gemeinderätin Barbara Voser hat anlässlich 
der Einwohnergemeindeversammlung im 
Juni 2019 mitgeteilt, dass sie aufgrund einer 
geplanten Weltreise eine Auszeit von Janu-
ar bis Juni 2020 nehmen werde. Der Gemein-
derat hat dieses Ansinnen gutgeheissen und 
ihre Ressorts während der sechs Monate auf 
die verbliebenen Gemeinderäte verteilt. Die 
Reise konnten sie und ihr Ehemann im Janu-
ar auch antreten, mussten diese nun jedoch 
aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie 
endgültig abbrechen. Sie wird deshalb ab 

Mai nicht mehr auf einem Kreuzfahrtschiff 
die Weltmeere befahren, sondern wieder 
aktiv im «Gemeinderats-Boot» in ihren an-
gestammten Ressorts mitwirken. 

Bushaltestelle «Oberrohrdorf, 
Brüggliacher» bleibt vorläufig in 
Betrieb
Vor ein paar Wochen wurde in den Haushal-
tungen durch die PostAuto AG ein Flyer zum 
neuen Fahrplan ab 14. April 2020 aufgrund der 
Baustellensituation in den Gemeinden Ober-
rohrdorf und Niederrohrdorf verteilt. Dar-
in war u. a. erwähnt, dass die Bushaltestel-

le «Oberrohrdorf, Brüggliacher» nicht mehr 
bedient wird. Hier handelt es sich jedoch um 
ein «Missverständnis», da es keinen Sinn er-
gibt, diese Bushaltestelle in Oberrohrdorf nicht 
mehr zu bedienen, wenn die Arbeiten auf der 
Hauptstrasse in Niederrohrdorf erfolgen. Die 
Gemeindeverwaltung hat diesen Umstand um-
gehend moniert und verlangt, dass die Bushal-
testelle «Oberrohrdorf, Brüggliacher» – bis ef-
fektiv an der Badenerstrasse in Oberrohrdorf 
gebaut wird – weiterhin bedient wird, zumal 
die Postautos derzeit uneingeschränkt die Ba-
denerstrasse befahren können. Die PostAuto 
AG hat daraufhin zugesichert, dass diese Bus-
haltestelle weiterhin bedient wird.

 O B E R R O H R D O R F  A U S  D E R  R A T S S T U B E

 R E M E T S C H W I L  A M T L I C H E  A N Z E I G E N

Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben  
vorerst geschlossen
Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleiben die Schalter 
der Gemeindeverwaltung Remetschwil vorerst bis und mit Sonntag, 10. Mai 2020 geschlos-
sen. In den meisten Fällen ist es möglich, Anliegen telefonisch, per E-Mail oder auf dem Post-
weg zu klären. Steuererklärungen, Rechnungen usw. können in den Briefkasten neben dem 
Haupteingang geworfen werden. Viele Fragen und Anliegen können auch zu einem späteren 
Zeitpunkt geklärt werden. Wer sich anmelden, abmelden oder (innerhalb von Remetschwil) 
ummelden möchte, kann dies online über die Plattform: www.eumzug.swiss tun.

Sie erreichen die Gemeindeverwaltung von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 11.30 Uhr 
sowie von 14.00 bis 16.30 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 14.00 Uhr unter folgenden  
Telefonnummern:
• 056 485 84 00 Gemeindekanzlei/Einwohnerdienste/SVA-Zweigstelle
• 056 485 84 03 Abteilung Finanzen
• 056 485 84 04 Abteilung Steuern

Mailadressen:
• gemeindekanzlei@remetschwil.ch
• finanzen@remetschwil.ch
• steuern@remetschwil.ch

Sollte ein Schaltergang zwingend notwendig sein, so gelten folgende Verhaltensregeln:
• Abstand halten (gegenüber anderen Kunden und dem Schalterpersonal)
• Die Besprechung ist so kurz wie möglich zu halten

Am Nachmittag des 1. Mai 2020 sind die Telefone der Gemeindeverwaltung nicht  
bedient. 

Baugesuch
Bauherr:  Rohner  

Ronald und Marianne 
Höckerli, Widen

Planverfasser:  Martin Lenz AG 
Baar

Bauobjekt:  Umbau/Sanierung Einfa-
milienhaus/Neugestal-
tung Umgebung mit 
2 Parkplätzen/Luft-/
Wasser-Wärmepumpe 
(Aussenaufstellung)

Parzelle/Lage: 432 / Sennhofstrasse

Auflagefrist:   9. April bis  
19. Mai 2020

   (verlängert aufgrund Fristen-
stillstand gemäss § 3 der 
Sonderverordnung 1 zur Be-
gegnung von Störungen der 
öffentlichen Ordnung und 
 Sicherheit sowie sozialen 
Notständen infolge des Co-
ronavirus vom 1. April 2020 
[SonderV 20-1])

Die Planunterlagen sind gegen telefonische 
Voranmeldung zu Bürozeiten auf der Ge-
meindekanzlei einsehbar. Soweit möglich 
können einzelne Dokumente auf Anfrage 
auch elektronisch zugestellt werden.

Einwendungen gegen dieses Bauvorhaben 
sind dem Gemeinderat während der Aufla-
gefrist schriftlich einzureichen. 

 Der Gemeinderat

Hier würde man auch Ihr Inserat beachten!



etatis
unterstützung & beratung

Das tägliche Leben verlangt uns allen immer mehr ab. Alles dreht sich schneller, administrative Abläufe, Auskünfte und 
Abklärungen werden komplizierter und technischer. Dies kostet viel Energie und Zeit, kann zu Überbelastungen und Über-
forderungen sowie einer Senkung der Lebensqualität führen. Das darf und soll nicht sein.

Wir stehen Ihnen unterstützend und beratend zur Seite!
Sie möchten unbeschwert, sorglos und selbstbestimmt in Ihrem gewohnten Umfeld leben? Wir helfen Ihnen dabei –  
persönlich, vertrauenswürdig und verschwiegen! Ihre Selbstbestimmung bleibt immer erhalten.

Ihr Wohl und Ihr Interesse stehen im Zentrum unserer Tätigkeit. Umfassend kümmern wir uns um Ihre Administration 
und vieles mehr, stehen Ihnen beratend zur Seite, organisieren und klären für Sie offene Fragen und unterstützen Sie 
tatkräftig. Sie bestimmen jederzeit eigenständig, in welchem Umfang und in welchen Bereichen.

etatis – für Lebensqualität!

    Zeit für das 
      Schöne im Leben!

Ob älter oder jünger, in folgenden Bereichen werden Sie von uns professionell unterstützt:

etatis ag – unterstützung & beratung  I  Täfernstrasse 32  I  Baden-Dättwil  I  Tel. 056 535 22 22  I  info@etatis.ch  I  www.etatis.ch

Wir übernehmen gerne auch 
andere Aufgaben. 

Fragen Sie uns an – 
wir unterstützen Sie!

AdmInIStrAtIOn
Allgemeiner Postdienst

Zahlungsverkehr

Rechnungskontrolle

Rückerstattung an Krankenkassen  
und Versicherungen

Vorbereitung von Vergütungsaufträgen  
an Bank oder Post

Ausfüllen von Formularen

Telefonische Abklärungen

Einrichten eines sinnvollen Ablagesystems

Korrespondenzen aller Art

Steuererklärung

Begleitung beim Verkauf Ihrer Liegenschaft

 
SpezIelle dIenSte
Vorsorgeauftrag  I  Patientenverfügung

rund umS WOhnen
Abklärungen in Bezug auf Wohnbedürfnisse

Einholen von Offerten von Handwerkern 
für Arbeiten in und um Ihr Heim, inklusive 
Auswertung, Erteilung von Aufträgen,  
Überwachung und Abnahme der Arbeiten

Organisieren von Umzügen, Räumungen,  
Reinigungen und mehr

Hilfsmittelberatung bei körperlichen Ein-
schränkungen oder in Rehabilitationsphasen

 

Für SIe Gut vernetzt
Ab und zu stellen sich Anforderungen, bei 
denen sich der Beizug eines zusätzlichen 
Spezialisten zu Ihrem Vorteil empfiehlt. Unser 
Leistungsangebot wird im Bedarfsfall durch 
ausgewählte Spezialisten, langjährige Part-
nerfirmen wie zum Beispiel Notare, Rechtsan-
wälte und Handwerker ergänzt.

18etatis_ins_200x285mm_gzd.indd   1 31.10.18   12:38

etatis
unterstützung & beratung

Das tägliche Leben verlangt uns allen immer mehr ab. Alles dreht sich schneller, administrative Abläufe, Auskünfte und 
Abklärungen werden komplizierter und technischer. Dies kostet viel Energie und Zeit, kann zu Überbelastungen und Über-
forderungen sowie einer Senkung der Lebensqualität führen. Das darf und soll nicht sein.

Wir stehen Ihnen unterstützend und beratend zur Seite!
Sie möchten unbeschwert, sorglos und selbstbestimmt in Ihrem gewohnten Umfeld leben? Wir helfen Ihnen dabei –  
persönlich, vertrauenswürdig und verschwiegen! Ihre Selbstbestimmung bleibt immer erhalten.

Ihr Wohl und Ihr Interesse stehen im Zentrum unserer Tätigkeit. Umfassend kümmern wir uns um Ihre Administration 
und vieles mehr, stehen Ihnen beratend zur Seite, organisieren und klären für Sie offene Fragen und unterstützen Sie 
tatkräftig. Sie bestimmen jederzeit eigenständig, in welchem Umfang und in welchen Bereichen.

etatis – für Lebensqualität!

    Zeit für das 
      Schöne im Leben!

Ob älter oder jünger, in folgenden Bereichen werden Sie von uns professionell unterstützt:

etatis ag – unterstützung & beratung  I  Täfernstrasse 32  I  Baden-Dättwil  I  Tel. 056 535 22 22  I  info@etatis.ch  I  www.etatis.ch

Wir übernehmen gerne auch 
andere Aufgaben. 

Fragen Sie uns an – 
wir unterstützen Sie!

AdmInIStrAtIOn
Allgemeiner Postdienst

Zahlungsverkehr

Rechnungskontrolle

Rückerstattung an Krankenkassen  
und Versicherungen

Vorbereitung von Vergütungsaufträgen  
an Bank oder Post

Ausfüllen von Formularen

Telefonische Abklärungen

Einrichten eines sinnvollen Ablagesystems

Korrespondenzen aller Art

Steuererklärung

Begleitung beim Verkauf Ihrer Liegenschaft

 
SpezIelle dIenSte
Vorsorgeauftrag  I  Patientenverfügung

rund umS WOhnen
Abklärungen in Bezug auf Wohnbedürfnisse

Einholen von Offerten von Handwerkern 
für Arbeiten in und um Ihr Heim, inklusive 
Auswertung, Erteilung von Aufträgen,  
Überwachung und Abnahme der Arbeiten

Organisieren von Umzügen, Räumungen,  
Reinigungen und mehr

Hilfsmittelberatung bei körperlichen Ein-
schränkungen oder in Rehabilitationsphasen

 

Für SIe Gut vernetzt
Ab und zu stellen sich Anforderungen, bei 
denen sich der Beizug eines zusätzlichen 
Spezialisten zu Ihrem Vorteil empfiehlt. Unser 
Leistungsangebot wird im Bedarfsfall durch 
ausgewählte Spezialisten, langjährige Part-
nerfirmen wie zum Beispiel Notare, Rechtsan-
wälte und Handwerker ergänzt.
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Mittwoch, 29. April        23

Baugesuche
Baugesuch-Nr.:  2020/07

Gesuchsteller:  Huber Othmar und Karin 
Hintere Gasse 
Remetschwil

Projektverf.:  dito

Bauvorhaben:  Energetische Sanierung/
Einbau Dachfenster

Standort:  Grundstück-Nr. 767 
Hintere Gasse

Baugesuch-Nr.:  2020/08

Gesuchsteller:  Hoffmann Laurent  
Hintere Gasse  
Remetschwil

Projektverf.:  dito

Bauvorhaben:  Energetische Sanierung/
Einbau Dachfenster

Standort:  Grundstück-Nr. 766 
Hintere Gasse

Baugesuch-Nr.:  2020/09

Gesuchsteller:  Kopriwa Verena 
Hintere Gasse 
Remetschwil

Projektverf.:  BL Silobau AG, Gossau

Bauvorhaben:  Sitzplatzüberdachung

Standort:  Grundstück-Nr. 770 
Hintere Gasse

Baugesuch-Nr.:  2020/11

Gesuchsteller:  Einwohnergemeinde  
Remetschwil

Projektverf.:  Emil Gloggner AG, Ruswil

Bauvorhaben:  Anbringen Betonbelag 
auf Flurweg

Standort:  Grundstück-Nr. 156 
Birkenhofstrasse

Diese Baugesuche liegen vom 30. April 2020 
bis 29. Mai 2020 während der ordentlichen 
Bürostunden in der Gemeindeverwaltung 
Remetschwil öffentlich zur Einsichtnahme 
auf. Einwendungen sind während der Aufla-
gefrist schriftlich mit Antrag und Begründung 
an den Gemeinderat Remetschwil zu richten.

Die Planunterlagen sind gegen telefonische 
Voranmeldung zu Bürozeiten auf der Ge-
meindekanzlei einsehbar. Soweit möglich 
können einzelne Dokumente auf Anfrage 
auch elektronisch zugestellt werden.  

 Der Gemeinderat

 R E M E T S C H W I L  A M T L I C H E  A N Z E I G E N

Verkehrsbeschränkung
Gestützt auf das Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 
741.01) und die zugehörige Verordnung über die Strassensignalisation vom 5. September 
1979 (SSV; SR 741.21) wird folgende Verkehrsbeschränkung verfügt:

Gemeinderat Remetschwil
Remetschwil Strassenparzellen Nr. 153, 156 und 263 (Zufahrtsstrassen zum Birkenhof) 
Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder, ausgenommen Forst- und Land-
wirt-schaft sowie Zubringerdienst landw. Siedlung Birkenhof 338

Einsprachen 
Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkung sind innert 30 Tagen seit Publikation vom 
29. April 2020 bis 29. Mai 2020 bei der verfügenden Behörde einzureichen. Die Einsprache 
muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. 

 Gemeinde Remetschwil

Verschiebedatum Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr vom Auffahrtsdonnerstag, 21. Mai 2020, wird auf Mittwoch,  
20. Mai 2020, vorverschoben.

Danke für das Beachten dieser Änderung.
 

Technische Dienste Remetschwil

A U S  D E R  R A T S S T U B E

Schliessung  
der Gemeinderäumlichkeiten

Sämtliche Lokalitäten der Gemeinde bleiben 
bis auf weiteres, mindestens bis Ende Mai, für 
sämtliche Vermietungen gesperrt. Sobald es 
die Bundesbestimmungen zulassen, werden 
die Räumlichkeiten wieder für die Vermie-
tung freigegeben. 

Verzicht auf Durchführung der 
Sommer-Gemeindeversammlungen
Der Gemeinderat hat entschieden, die Ein-
wohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 
2020 aufgrund der aktuellen Lager nicht 
durchzuführen. Die Geschäfte werden an 
der Winter-Gemeindeversammlung vom 23. 
November 2020 traktandiert.

Ebenso findet die Ortsbürgergemeindever-
sammlung vom 25. Juni 2020 nicht statt. Die-
se wird voraussichtlich am 23. November 2020 
vor der Einwohnergemeindeversammlung 
durchgeführt.

Auftrag

Die Gemeinde erteilte folgenden Auftrag:
•  Erarbeitung Projekt für Sanierungsarbeiten 

beim Pumpwerk Schürmatte an die Wald-
burger Ingenieure AG, Mellingen

Baubewilligung

Die Gemeinde erteilte folgende Baubewil-
ligung:
•  Stephan und Monika Rindisbacher, Bach-

strasse, für eine Photovoltaikanlage

 ist immer noch das beste
 und günstigste Werbemittel!

Das Inserat



Junges Paar sucht
EFH / RH mit grossem Garten an 
ruhiger Lage.  c.haeni@bluewin.ch
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Badenerstrasse 5
5454 Bellikon 
056 641 15 65
frank-kuechen.ch
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Planung
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SANITÄR
UND

HEIZUNG

 Grossacherweg 4 
5444 Künten 

  Telefon 056 491 27 12
  Fax 056 491 30 79

  haeni.zehnder@bluewin.ch

Sanitär und Heizungen
Stetterstrasse 50
5507 Mellingen

Telefon 056 - 491 27 12
Telefax 056 - 491 30 79

MWST-Nr. 101172

haeni.zehnder@bluewin.ch
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Prompter

Haustüren

Parkett

Reparaturservice

Schuppisser AG
Vorderi Böde 6
5452 Oberrohrdorf
Tel. 056 485 88 00

Re

 www.druckatelier-braem.ch

•Krea
tiv

•Prod
uktiv

Re

 5452 Oberrohrdorf   056 496 39 26

gional

HAIRTEAM NOTTER
Ringstrasse 3 · 5452 Oberrohrdorf

Wir sind bereit!
Montag, 27. April – Freitag, 1. Mai

07.00 – 18.00 Uhr durchgehend geöffnet

Samstag, 2. Mai 07.00 – 13.00 Uhr durchgehend geöffnet

Weitere Infos unter: www.hairteam.ch, Telefon 056 496 25 08

Mundschutz wird gratis an Kunden abgegeben. 

Wir drucken mit viel Freude Ihre  
wertvollen Printprodukte. 
Druckerei Nüssli · 5507 Mellingen · 056 491 13 28

Ein Coiffeur für die ganze Familie.
Mit Pfiff, Charme und Trendbewusstsein.

Zentrum 2   Niederrohrdorf   Fon 056 496 36 60
www.coiffuretrendline.ch

Mama, ich habe  
im Ferienhort  
eine neue Freundin.
Menschen mit Behinderungen  
können sich Ferien und  
Freizeitaktivitäten oft nicht leisten. 

Jetzt spenden. denkanmich.ch
Die Solidaritätsstiftung 
des SRF

IBAN CH91 0900 0000 4000 1855 4

Bahnhofstrasse 37 · 5507 Mellingen · Telefon 056 491 13 28 · www.reussbote.ch

Deshalb drucken wir mit viel Freude und fundiertem Fachwissen
Ihre wertvollen Printprodukte. Schnell und in erstklassiger Qualität
zu fairen Preisen.

 Wir haben ein gutes Auge 
       für die passenden Farben.

xzx

Reussbote
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